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Erlasse des Hochw. Herrn Bischofs

23.	 Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bistums-
KODA 
Neufassung Arbeitsvertragsordnung für das 
Bistum Mainz (AVO-Mainz)

In Umsetzung der Protokollnotiz zu § 3 Arbeitsver-
tragsordung Bistum Mainz vom 2.11.2005 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Mainz vom 16.11.2005 Nr. 
16, Ziff. 155) fasst die Bistums-KODA Mainz folgenden 
Beschluss:

Art. 1

Die folgenden KODA-Beschlüsse werden durch die 
AVO neugefasst:
1.	 Wirkung von Zentral-KODA-Beschlüssen vom 

16.06.2003 (Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese 
Mainz 2003, Nr. 6, Ziff. 55, S. 52, sowie im Kirch-
lichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 2003, Nr. 
12, Ziff. 119, S. 135)

2.	 Ordnung der Reisekostenvergütung für die An-
gestellten und Arbeiter im Bistum Mainz vom 
17.02.1986 (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese 
Mainz 1986, Nr. 5, Ziff. 49, S. 29 ff.) zuletzt in der 
Fassung vom 08.12.2003 (Kirchliches Amtsblatt für 
die Diözese Mainz 2003, Nr. 14, Ziff. 162, S. 164)

3.	 Feiertagsregelung vom 08.07.1987 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Mainz 1987, Nr. 12, Ziff. 
118, S. 72 f.)

4.	 Erholungsurlaub vom 22.07.1987 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Mainz 1987, Nr. 12, Ziff. 
118, S. 70 ff.)

5.	 Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen 
in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen vom 
14.12.1999 (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese 
Mainz 2000, Nr. 1, Ziff. 8, S. 5 f.) in der Fassung 
vom 01.07.2000 (Kirchliches Amtsblatt für die Di-
özese Mainz 2000, Nr. 7, Ziff. 141, S. 71)

6.	 Regelung zur Geburtsbeihilfe vom 09.06.1982 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 

1982, Nr. 8, Ziff. 103, S. 59) zuletzt in der Fassung 
vom 20.12.2001 (Kirchliches Amtsblatt für die Di-
özese Mainz 2002, Nr. 1, Ziff. 7, S. 4 f.)

7.	 Anwendung der Bistums-Richtlinien über die Ge-
währung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- 
und Todesfällen an Bedienstete (Laien) im Bistum 
Mainz vom 03.11.1987 (Kirchliches Amtsblatt für 
die Diözese Mainz 1987, Nr. 15, Ziff. 153, S. 94 f.), 
in der Fassung vom 20.12.2001 (Kirchliches Amts-
blatt für die Diözese Mainz 2002, Nr. 1, Ziff. 7, 
S. 4 f.)

8.	 Ordnung für Fort- und Weiterbildung im Bistum 
Mainz vom 01.02.1990 (Kirchliches Amtsblatt für 
die Diözese Mainz 1990, Nr. 4, Ziff. 52, S. 28 f.)

9.	 Vergütungsordnung für Gemeindeassistenten, 
Gemeindeassistentinnen, Gemeindereferenten 
und Gemeindereferentinnen vom 20.12.1993 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 
1994, Nr. 1, Ziff. 3, S. 5 f.)

10.	 Vergütungsordnung für Pastoralpraktikanten, 
Pastoralpraktikantinnen, Pastoralassistenten, 
Pastoralassistentinnen, Pastoralreferenten und 
Pastoralreferentinnen vom 20.12.1993 (Kirchli-
ches Amtsblatt für die Diözese Mainz 1994, Nr. 1, 
Ziff. 3, S. 6)

11.	 Fahrtkostenzuschuss des Arbeitgebers vom 
14.07.1995 (KODA-Beschluss, in Kraft gesetzt im 
Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 1995, 
Nr. 9, Ziff. 98, S. 62 f.) zuletzt in der Fassung vom 
07.06.2001 (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese 
Mainz 2001, Nr. 7, Ziff. 93, S. 52)

12.	 Regelung zur Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses durch Vereinbarung vom 30.03.2001 (Kirchli-
ches Amtsblatt für die Diözese Mainz 2001, Nr. 5, 
Ziff. 68, S. 38 f.)

13.	 Versorgungsordnung vom 18.07.2002 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Mainz 2002, Nr. 8, Ziff. 
96, S. 50 ff.) zuletzt in der Fassung vom 01.02.2005 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 
2005, Nr. 2, Ziff. 3, S. 20 ff.)

14.	 Ausfüllungsregelungen zur Betrieblichen Al-
tersversorgung durch Entgeltumwandlung im 
Bistum Mainz vom 30.08.2002 (Kirchliches Amts-
blatt für die Diözese Mainz 2002, Nr. 11, Ziff. 126, 
S. 95 ff.) zuletzt in der Fassung vom 18.02.2005 
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(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 
2005, Nr. 3, Ziff. 47, S. 30)

15.	 § 52A und § 52B Arbeitsbefreiung vom 23.01.2004 
(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 
2004, Nr. 3, Ziff. 28, S. 35 f.)

16.	 Regelung über Sonderurlaub für Mitarbeiter in 
der Jugendarbeit vom 02.05.1985 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Mainz 1985, Nr. 5, Ziff. 
90, S. 32)

17.	 Regelung über Vermögenswirksame Leistungen 
vom 01.02.2005 (Kirchliches Amtsblatt für die Di-
özese Mainz 2005, Nr. 2, Ziff. 4, S. 22)

Art. 2

Die Arbeitsvertragordnung Bistum Mainz vom 
2.11.2005 (KA vom 16.11.2005 Nr. 16, Ziff. 155), in 
der Fassung vom 08.07.2008 (KA vom 15.08.2008 Nr. 
8, Ziff.109), in der Fassung vom 12.11.2008 (KA vom 
08.12.2008, Nr. 14, Ziff. 160) erhält folgende neue 
Fassung:

Arbeitsvertragsordnung (AVO) Bistum Mainz

§ 1 Persönlicher Geltungsbereich

(1)	 Die AVO Mainz gilt für Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis mit ei-
nem Rechtsträger gem. § 3 Abs. 1 oder Abs. 2 KODA-
Ordnung stehen
(2)	 Abs. 1 gilt nicht für Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer, mit denen Arbeitsverträge mit beam-
tenrechtlicher Versorgungszusage abgeschlossen sind.
(3)	 Abs. 1 gilt nicht für Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer in der Gesellschaft für kirchliche Publi-
zistik Mainz mbH & Co. KG (GKPM). Es sei denn ein-
zelne Regelungsbereiche der AVO sind ausdrücklich 
für anwendbar erklärt.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich

(1)	 Für die Arbeitsverhältnisse der Dienstnehmerin-
nen und Dienstnehmer nach § 1 Abs. 1 gilt
der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) 
in der für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber 
(VkA) geltenden Fassung vom 13.9.2005,
der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst–Besonde-
rer Teil Verwaltung (BT-V) in der für den Bereich der 
kommunalen Arbeitgeber (VkA) geltenden Fassung 
vom 13.09.2005
der Tarifvertrag über die Vereinbarung einer Meistbe-
günstigungsklausel (TV Meistbegünstigungs-klausel)
und die diese ergänzenden, ändernden und ersetzen-
den Tarifverträge in der jeweiligen Fassung.

(2)	 Für die Ausbildungsverhältnisse der Auszubil-
denden gilt

der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen 
Dienstes (TVAöD) – Allgemeiner Teil in der für den 
Bereich der kommunalen Arbeitgeber (VkA) geltenden 
Fassung vom 13.9.2005,
der Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen 
Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil Bundesbildungs-
gesetz in der für den Bereich der kommunalen Arbeit-
geber (VkA) geltenden  Fassung vom 13.09.2005,
der Tarifvertrag über die vorläufige Weitergeltung der 
Regelungen für die Praktikantinnen und Praktikanten 
in der für den Bereich der kommunalen Arbeitgeber 
(VkA) geltenden Fassung vom 13.09.2005
und die diese ergänzenden, ändernden und ersetzen-
den Tarifverträge in der jeweils geltenden  Fassung

(3)	 Die Regelungen, die im TVöD in der Fassung vom 
13.09.2005 nicht belegt sind, werden von der Automa-
tik nicht erfasst, soweit kirchenspezifische Berufsgrup-
pen betroffen sind.

§ 3 Kircheneigene Regelungen

(1)	 § 2 findet keine Anwendung, soweit die AVO im 
Folgenden oder durch ihre Anlagen abweichendes 
Recht enthält.

(2)	 Vom Diözesanbischof in Kraft gesetzte Beschlüsse 
der Zentral KODA im Sinne von § 3 Absatz 1 Zentral-
KODA-Ordnung stehen in ihrer Wirkung den Be-
schlüssen nach der KODA-Ordnung im Bistum Mainz 
gleich bzw. ersetzen sie.

Protokollnotiz:
Diese Regelung soll sicherstellen, dass Beschlüsse der 
Zentral-KODA die einzelnen Verträge erreichen.

(3)	 Regelungen nach § 2 finden keine Anwendung, 
wenn sie in Verbindung mit dem Lebenspartner-
schaftsgesetz vom 16.02.2001 in der jeweils geltenden 
Fassung stehen.

§ 4 Überleitung

Für die in § 1 bezeichneten Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer und deren Arbeitsverhältnisse, für die bis 
zum 30.09.2005 über die KODA Inbezugnahmeklausel
BAT VkA, 
BAT TdL, 
BMTG, 
MTArb
Geltung hat und die am 01.10.2005 weiterbestehen gilt 
zur Überleitung der TVÜ VkA vom 13.09.2005 und die 
diesen ergänzenden, ändernden und ersetzenden Ta-
rifverträge in der jeweiligen Fassung mit der Maßgabe 
der folgenden §§ 5 und 6 AVO
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§ 5 Ergänzung  § 1 Absatz 1 TVÜ VkA

(1)	 Die Protokollerklärung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 TVÜ 
VkA wird mit der Maßgabe angewandt, dass eine Un-
terbrechung von bis zu 6 Monaten unschädlich ist.

(2)	 In Ergänzung des § 1 Absatz 1 TVÜ VkA gilt, dass 
der Abschluss eines weiteren Arbeitsverhältnisses in-
nerhalb von 6 Monaten mit einem anderen Dienstge-
ber nach § 1 Absatz 1 dieser Ordnung für die Wahrung 
des Besitzstandes ebenfalls unschädlich ist.

§ 6 – unbesetzt -

§ 7 Arbeitsrechtliche Schlichtungsstelle

Bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis soll die  
Schlichtungsstelle für arbeitsrechtliche Fragen beim 
Bischöflichen Ordinariat angerufen werden. Die An-
rufung macht die Beachtung arbeitsrechtlicher Aus-
schlussfristen, insbesondere bei Kündigungen, nicht 
entbehrlich.

§ 8 Inkraftsetzung

Die AVO tritt zum 01.10.2005 in Kraft.

Anlage 1

Ordnung der Reisekostenvergütung für die 
Angestellten und Arbeiter im Bistum Mainz

Abschnitt 1
Gemäß § 44 Absatz 3 TVöD BT Verwaltung Kommune 
gilt für die Reisekostenvergütung die Ordnung unter 
Abschnitt 2.

Abschnitt 2
Ordnung der Reisekostenvergütung für die 
Angestellten und Arbeiter im Bistum Mainz

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese Ordnung gilt für die Angestellten und Ar-
beiter der folgenden Anstellungsträger:
1.	 des Bistums, auch als Anstellungsträger von selb-

ständig geführten Einrichtungen;
2.	 der Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen;
3.	 der Verbände von Kirchengemeinden;
4.	 der sonstigen kirchlichen Einrichtungen in ei-

ner Rechtsform des öffentlichen oder privaten 
Rechts.

(2)	 Diese Ordnung regelt die Erstattung von:
1.	 Auslagen für Dienstreisen und Dienstgänge 

(Reisekostenvergütung),
2.	 Auslagen für Reisen zur Einstellung vor Begrün-

dung eines Arbeitsverhältnisses,

3.	 Auslagen für Ausbildungs- und Fortbildungs-
reisen,

4.	 Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und 
Dienststätte aus besonderem dienstlichen Anlass.

(3)	 Diese Ordnung findet keine Anwendung für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft für 
Publizistik Mainz mbH u. Co KG (GKPM).

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1)	 Dienstreisende im Sinne dieser Ordnung sind die 
in § 1 genannten Personen, die eine Dienstreise oder 
einen Dienstgang ausführen.

(2)	 Dienstreisen im Sinne dieser Ordnung sind Rei-
sen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb 
des Dienstortes, die von der zuständigen Stelle schrift-
lich angeordnet oder genehmigt worden sind. Die 
schriftliche Anordnung oder Genehmigung entfällt, 
wenn diese nach dem Amt des Dienstreisenden nicht 
in Betracht kommt; die Entscheidung hierüber trifft die 
zuständige Stelle. Dienstreisen sind auch Reisen aus 
Anlass der Einstellung. Die Benutzung von Luftfahr-
zeugen bedarf der besonderen Genehmigung.

(3)	 Dienstgänge im Sinne dieser Ordnung sind Gänge 
oder Fahrten am Dienst- oder Wohnort zur Erledigung 
von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststätte, die 
von der zuständigen Stelle angeordnet oder genehmigt 
worden sind, es sei denn, dass eine Anordnung oder 
Genehmigung nach dem Amt des Dienstreisenden 
nicht in Betracht kommt; die Entscheidung hierüber 
trifft die zuständige Stelle.

(4)	 Dienstort ist die politische Gemeinde, in der die 
zuständige Dienststelle, bei der der Dienstreisende re-
gelmäßig beschäftigt ist, ihren Sitz hat. Als Dienstort 
gilt auch der im Arbeitsvertrag oder Dekret eines 
Dienstreisenden beschriebene Dienstbereich.

§ 3 Anspruch auf Reisekostenvergütung

(1)	 Der Dienstreisende hat Anspruch auf Reisekos-
tenvergütung zur Abgeltung der dienstlich veranlass-
ten Mehraufwendungen. Art und Umfang bestimmt 
ausschließlich diese Ordnung.

(2)	 Reisekostenvergütung wird nur insoweit gewährt, 
als die Aufwendungen des Dienstreisenden und die 
Dauer der Dienstreise oder des Dienstganges zur Erle-
digung des Dienstgeschäftes notwendig waren.

(3)	 Zuwendungen, die dem Dienstreisenden von drit-
ter Seite aus anderen als persönlichen Gründen für die-
selbe Dienstreise oder denselben Dienstgang gewährt 
wurden, sind auf die Reisekostenvergütung anzurech-
nen. § 11 bleibt unberührt.
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(4)	 Bei Dienstreisen und Dienstgängen für eine auf 
Vorschlag oder Verlangen der zuständigen Stelle 
wahrgenommene Nebentätigkeit hat der Dienstrei-
sende nach dieser Verordnung nur so weit Anspruch 
auf Reisekostenvergütung, wie nicht die Stelle, bei der 
die Nebentätigkeit ausgeübt wird, Auslagenerstattung 
für dieselbe Dienstreise oder denselben Dienstgang zu 
gewähren hat; das gilt auch dann, wenn der Dienstrei-
sende auf seinen Anspruch gegen die Stelle verzichtet 
hat.

(5)	 Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer 
Ausschlussfrist von 4 Monaten bei der Beschäftigungs-
stelle schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit 
dem Tag nach Beendigung der Dienstreise oder des 
Dienstganges, in den Fällen des § 15 mit Ablauf des Ta-
ges, an dem dem Dienstreisenden bekannt wird, dass 
die Dienstreise oder der Dienstgang nicht ausgeführt 
wird.

(6)	 Der Dienstreisende kann auf Antrag eine Ab-
schlagszahlung oder einen angemessenen Vorschuss 
auf die voraussichtlich zustehende Reisekostenvergü-
tung erhalten.

§ 4 Art der Reisekostenvergütung

Die Reisekostenvergütung umfasst:
1.	 Fahrtkostenerstattung (§ 5)
2.	 Wegstreckenentschädigung (§ 6)
3.	 Tagegeld (§ 8)
4.	 Übernachtungsgeld (§ 9)
5.	 Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt 

am Geschäftsort (§ 10)
6.	 Zuschuss zum Tage- und Übernachtungsgeld 

(§ 13)
7.	 Erstattung der Nebenkosten (§ 12)
8.	 Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen bis zu 

fünf Stunden Dauer und bei Dienstgängen (§ 13)
9.	 Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen 

(§ 15).

§ 5 Fahrtkostenerstattung

(1)	 Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmitteln zurückgelegt worden sind, wer-
den die entstandenen notwendigen Fahrtkosten erstat-
tet, und zwar bei Benutzung von Bahn- und Buslinien 
die Kosten der 2. Klasse, in Schlafwagen die Kosten der 
Spezial- oder Doppelbettklasse, in Luftfahrzeugen die 
Kosten der Touristen- oder Economy-Klasse.

(2)	 Für Strecken, die aus triftigen Gründen mit an-
deren als den in § 6 genannten nicht regelmäßig ver-
kehrenden Beförderungsmitteln zurückgelegt worden 
sind, werden die entstandenen notwendigen Fahrtkos-
ten erstattet. Liegen keine triftigen Gründe vor, so darf 
keine höhere Reisekostenvergütung gewährt werden 

als beim Benutzen eines regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmittels.

§ 6 Wegstreckenentschädigung

Für Strecken, die der Dienstreisende mit Zustimmung 
der zuständigen Stelle mit einem ihm gehörenden Kraft-
fahrzeug zurückgelegt hat, wird als Auslagenersatz 
eine Wegstreckenentschädigung gewährt, und zwar je 
Kilometer 0,30 €. Bei Mitnahme von Mitarbeitern wird 
die Wegstreckenentschädigung nach Absatz 1 um 0,02 
€ je Person und Kilometer erhöht (Mitfahrer-Bonus).

§ 7 Dauer der Dienstreise

Die Dauer der Dienstreise richtet sich nach der Abreise 
und Ankunft an der Wohnung. Wird die Dienstreise 
an der Dienststelle angetreten oder beendet, so tritt 
diese an die Stelle der Wohnung.

§ 8 Tagegeld

(1)	 Das Tagegeld für den vollen Kalendertag beträgt 
14,32 €. Bei einer Dienstreisedauer bis zu 12 Stunden 
gilt Absatz 3.

(2)	 Bei einer mehrtägigen Dienstreise beträgt das Ta-
gegeld für einen vollen Kalendertag 17,90 €. Für den 
Tag des Antritts und den Tag der Beendigung einer 
mehrtägigen Dienstreise gilt Absatz 3.

(3)	 Für eine Dienstreise, die keinen vollen Kalender-
tag beansprucht, oder für den Tag des Antritts und den 
Tag der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise, be-
trägt das Tagegeld bei einer Dauer der Dienstreise von 
mehr als 5 - 7 Stunden 3/10 von mehr als 7 - 10 Stunden 
5/10 von mehr als 10 - 12 Stunden 8/10 von mehr als 
12 Stunden 10/10 des vollen Tagegeldsatzes. Bei meh-
reren Dienstreisen an einem Kalendertag wird jede 
Reise für sich gerechnet; es wird jedoch zusammen 
nicht mehr als ein volles Tagegeld gewährt.

(4)	 Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei Kalen-
dertage und steht dem Dienstreisenden ein Übernach-
tungsgeld nicht zu, so ist, wenn dies für ihn günstiger 
ist, das Tagegeld so zu berechnen, als ob die Dienst-
reise an einem Kalendertag ausgeführt worden wäre.

(5)	 Sind die nachgewiesenen notwendigen Auslagen 
für Verpflegung unter Berücksichtigung der häusli-
chen Ersparnis höher als der zustehende Gesamtbetrag 
des Tagegeldes, so bewilligt die zuständige Stelle ei-
nen Zuschuss in Höhe des Mehrbetrages. Als häusliche 
Ersparnis sind für die Kalendertage, für die ein volles 
Tagegeld gewährt wird, 20 vom Hundert des vollen 
Tagegeldsatzes (Abs. 2) zu berücksichtigen.
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§ 9 Übernachtungsgeld

(1)	 Übernachtungsgeld wird bei einer mindestens 
achtstündigen Dienstreise gewährt, wenn diese sich 
über mehrere Kalendertage erstreckt und bis 03.00 Uhr 
angetreten worden ist. Übernachtungsgeld wird nicht 
für eine Nacht gewährt, in der die Dienstreise nach 
03.00 Uhr angetreten oder vor 02.00 Uhr beendet wor-
den ist.

(2)	 Das Übernachtungsgeld für eine Nacht beträgt 
17,90 €.

(3)	 Sind die nachgewiesenen Übernachtungskos-
ten höher als das Übernachtungsgeld nach Abs. 2, so 
wird der Mehrbetrag bis zu 50 vom Hundert des Über-
nachtungsgeldes erstattet. Darüber hinausgehende 
Mehrkosten werden erstattet, soweit sie unvermeidbar 
sind. Übernachtungskosten, die die Kosten des Früh-
stücks einschließen, sind vorab um 20 vom Hundert zu 
kürzen.

(4)	 Sind Auslagen für das Benutzen von Schlafwagen 
zu erstatten, so wird für dieselbe Nacht ein Übernach-
tungsgeld nur gewährt, wenn der Dienstreisende we-
gen der frühen Ankunft oder späten Abfahrt des Beför-
derungsmittels eine Unterkunft in Anspruch nehmen 
oder beibehalten musste.

§ 10 Erstattung der Auslagen bei längerem 
Aufenthalt am Geschäftsort

(1)	 Dauert der Aufenthalt an demselben auswärtigen 
Geschäftsort länger als vierzehn Tage, so wird vom 
fünfzehnten Tag an die gleiche Vergütung gewährt, 
die von diesem Tage an bei einer Abordnung zu ge-
währen wäre; die §§ 8 und 9 werden insoweit nicht an-
gewandt. Die Hin- und Rückreisetage rechnen nicht zu 
den Aufenthaltstagen.

(2) Abweichend von Abs. 1 kann das Tage- und Über-
nachtungsgeld in besonderen Fällen bis zu weiteren 28 
Tagen von der zuständigen Stelle bewilligt werden. 

§ 11 Kürzung des Tage- und Übernachtungsgeldes 
 und der Vergütung nach § 10 Abs. 1

(1)	 Erhält der Dienstreisende aus dienstlichen Grün-
den unentgeltlich Verpflegung, so wird
1.	 das Tagegeld für das Frühstück um 20 %, für das 

Mittag- und Abendessen um je 35 % des vollen 
Satzes,

2.	 die Vergütung nach § 10 Abs. 1 für das Frühstück 
um 15 %, für das Mittag- und Abendessen um je 
25 %

gekürzt.

Das Tagegeld und die Vergütung nach § 10 Abs. 1 wer-
den nach Satz 1 gekürzt, wenn von dritter Seite Ver-
pflegung bereitgestellt wird und das Entgelt für sie in 
den erstattbaren Fahrt- und Nebenkosten enthalten ist. 
Von einem Teiltagegeld (§ 8 Abs. 3) sind dem Dienst-
reisenden mindestens 10 % zu belassen.

(2)	 Erhält der Dienstreisende aus dienstlichen Grün-
den unentgeltlich Unterkunft oder werden die Aus-
lagen für das Benutzen von Schlafwagen erstattet, so 
wird kein Übernachtungsgeld gewährt. Die Vergütung 
nach § 10 Abs. 1 wird um 25 vom Hundert gekürzt. 
Das gleiche gilt, wenn von dritter Seite Unterkunft be-
reitgestellt wird und das Entgelt für sie in den erstat-
tungsfähigen Nebenkosten enthalten ist.

(3)	 Hat der Dienstreisende unentgeltlich bereitge-
stellte Verpflegung und Unterkunft ohne triftigen 
Grund nicht in Anspruch genommen, so sind die Ab-
sätze 1 und 2 anzuwenden.

§ 12 Erstattung der Nebenkosten

Zur Erledigung des Dienstgeschäftes notwendige Aus-
lagen, die nicht nach den §§ 5 – 11 zu erstatten sind, 
werden bei Nachweis als Nebenkosten erstattet.

§ 13 Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen 
bis zu fünf Stunden Dauer und bei Dienstgängen

Bei Dienstreisen bis zu fünf Stunden Dauer und bei 
Dienstgängen stehen dem Dienstreisenden Fahrtkos-
tenerstattung, Wegstreckenentschädigung und Ne-
benkostenerstattung zu. Daneben werden die nachge-
wiesenen notwendigen Auslagen für Verpflegung und 
Unterkunft unter Berücksichtigung der häuslichen Er-
sparnis erstattet.

§ 14 Bemessung der Reisekostenvergütung 
in besonderen Fällen

(1)	 Bei Dienstreisen aus Anlass der Einstellung, Ver-
setzung, Abordnung oder Aufhebung einer Abord-
nung wird das Tagegeld für die Zeit bis zur Ankunft 
am neuen Dienstort gewährt; im Übrigen gilt § 7. Das 
Tagegeld wird für die Zeit bis zum Ablauf des An-
kunftstages gewährt, wenn der Dienstreisende vom 
nächsten Tage an Trennungsreise- oder Trennungs-
tagegeld erhält; daneben wird Übernachtungsgeld 
gewährt. Bei Dienstreise aus Anlass der Versetzung, 
der Abordnung oder Aufhebung einer Abordnung 
wird das Tagegeld von dem Beginn des Abfahrtstages 
an gewährt, wenn für den vorhergehenden Tag Tren-
nungsreise- oder Trennungstagegeld gewährt wird. 
§ 11 bleibt unberührt.
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(2)	 Bei einer Dienstreise aus Anlass der Einstellung 
wird dem Dienstreisenden höchstens die Reisekosten-
vergütung gewährt, die ihm bei einer Dienstreise vom 
Wohnort zum Dienstort zustünde.

(3)	 Bei einer Dienstreise nach dem Wohnort wird für 
die Dauer des Aufenthaltes an diesem Ort kein Tage- 
und Übernachtungsgeld gewährt; notwendige Ausla-
gen werden wie bei einem Dienstgang erstattet.

(4)	 Übernachtet der Dienstreisende in seiner außer-
halb des Geschäftsortes gelegenen Wohnung, so wird 
kein Übernachtungsgeld gewährt, die Vergütung nach 
§ 10 Abs. 1 wird um 35 vom Hundert gekürzt. Die not-
wendigen Auslagen für die Fahrten zwischen dem Ge-
schäftsort und dem Wohnort werden bis zur Höhe des 
Übernachtungsgeldes oder 35 vom Hundert der Ver-
gütung nach § 10 Abs. 1 erstattet. Für volle Kalender-
tage des Aufenthaltes am Wohnort wird kein Tagegeld 
und keine Vergütung nach § 10 Abs. 1 gewährt.

(5)	 Die zuständige Stelle regelt unter Beachtung der 
Grundsätze dieser Ordnung, welche Reisekostenver-
gütung gewährt wird, wenn
1.	 eine Dienstreise aus triftigen Gründen unterbro-

chen wird,
2.	 eine Dienstreise mit einer Urlaubsreise oder einer 

anderen privaten Reise verbunden wird oder
3.	 nach dieser Ordnung mehrere Arten der Ausla-

generstattung für den gleichen Zweck in Betracht 
kommen.

§ 15 Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen

Wird eine Dienstreise oder ein Dienstgang aus Grün-
den, die der Dienstreisende nicht zu vertreten hat, 
nicht ausgeführt, so werden die durch die Vorberei-
tung entstandenen notwendigen, nach dieser Ordnung 
erstattbaren Auslagen erstattet.

§ 16 Auslandsreisen

(1)	 Auslandsdienstreisen sind Dienstreisen zwischen 
Inland und Ausland sowie im Ausland.

(2)	 Die von dieser Ordnung abweichenden besonde-
ren Vorschriften der Bundesregierung für Auslands-
dienstreisen (§ 20 Abs. 3 des Bundesreisekostengeset-
zes) sind entsprechend anzuwenden.

§ 17 Trennungsgeld

Trennungsgeld wird gewährt gemäß § 24 Landestren-
nungsgeldverordnung Rheinland- Pfalz vom 17.01.1967 
in der Fassung vom 01.08.1978 mit der Maßgabe, dass 
sich das Trennungsgeld gemäß § 4 Abs. 3 nämlich auf 
10,23 € beläuft.

§ 18 Erstattung von Auslagen bei Reisen aus besonderem 
Anlass

(1)	 Bei Reisen zum Zwecke der Ausbildung oder 
Fortbildung, die im dienstlichen Interesse liegen, kön-
nen notwendige Fahrtkosten, notwendige Auslagen 
für Verpflegung und Unterkunft sowie notwendige 
Nebenkosten bis zur Höhe der bei Dienstreisen zuste-
henden Beträge erstattet werden. Der Umfang der Er-
stattung richtet sich nach dem Grad des dienstlichen 
Interesses; er ist zugleich mit der Teilnahmegenehmi-
gung festzusetzen.

(2)	 Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßi-
ger Dienststätte aus besonderem dienstlichen Anlass 
können die entstandenen notwendigen Fahrtkosten 
erstattet werden.

§ 19 Ausführungsregelungen

Die Ausführungsregelungen zu dieser Ordnung erlässt 
der Generalvikar.

§ 20 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 01.04.1986 in Kraft.

Anlage 2
Feiertagsregelung

Abschnitt 1
Ergänzend zu § 6 Absatz 3 Satz 1 TVöD besteht gemäß 
den Voraussetzungen des Abschnitts 2.1. Anspruch 
auf Arbeitsbefreiung. Darüber hinaus besteht gemäß 
den Voraussetzungen des Abschnitts 2.2. Anspruch 
auf Arbeitsbefreiung.

Abschnitt 2.1.
Ergänzende Arbeitsbefreiung zu § 6 Absatz 3 

Satz 1 TVöD

Freistellungstatbestände sind auch der Tag vor 
-	 Ostersonntag 
und 
-	 Pfingstsonntag ab 12.00 Uhr
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen.

Abschnitt 2.2.
Arbeitsbefreiung bei örtlichen Gegebenheiten

An 2 Werktagen je Kalenderjahr wird Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 TVöD erteilt. 
Die Festlegung dieser Tage erfolgt unter Beachtung 
der örtlichen Gegebenheiten wie z. B. Fastnacht, Kirch-
weih u. ä. durch die in § 3 Abs. 1 KODA-Ordnung ge-
nannten Anstellungsträger.
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Anlage 3
Erholungsurlaub

Abschnitt 1
Die Regelung zur Höhe des Urlaubsanspruchs für Be-
schäftigte bis zum vollendeten 30. Lebensjahr nach § 
26 Absatz 1, Satz 2, 1. Teilsatz TVöD findet keine An-
wendung. Die Höhe des Anspruchs besteht gemäß Ab-
schnitt 2.

Abschnitt 2
Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsan-
spruch in jedem Kalenderjahr für Beschäftigte bis zum 
vollendeten 30. Lebensjahr 28 Arbeitstage.

Anlage 4
Ordnung für Fort- und Weiterbildung 

im Bistum Mainz

Abschnitt 1
Qualifizierungsmaßnahmen nach § 5 Absatz 3b) TVöD 
sind nach Abschnitt 2 zu beantragen. Daneben besteht 
gemäß den Voraussetzungen des Abschnitts 2 die 
Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung.

Abschnitt 2
Ordnung für Fort- und Weiterbildung im 

Bistum Mainz

I.	 Fortbildung

§ 1 Begriff

(1)	 Fortbildung im Sinne dieser Ordnung sind Bil-
dungsmaßnahmen, die unmittelbar mit der ausgeübten 
Tätigkeit zusammenhängen, zur besseren Ausübung 
des Dienstes befähigen oder auf die Übernahme neuer 
bzw. anderer Aufgaben vorbereiten.

(2)	 Pastorale Praxisbegleitung gilt als Fortbildung im 
Sinne dieser Ordnung.

§ 2 Pflichtfortbildung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, 
an vom Dienstgeber angeordneten Fortbildungsmaß-
nahmen teilzunehmen. Hierbei wird die persönliche 
Lebenssituation der Dienstnehmer berücksichtigt.

§ 3 Fortbildung auf Antrag

(1)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
Fortbildungsmaßnahmen in der Regel bis zu fünf 
Arbeitstagen im Kalenderjahr beim Dienstgeber be-
antragen. Verteilt sich die dienstplanmäßige Arbeits- 
zeit auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der 

Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich die Frei-
stellung entsprechend.

(2)	 Der Antrag muss dem Dienstgeber mindestens 
vier Wochen vor Beginn der Maßnahme vorliegen.

(3)	 Jede Teilnahme an Fortbildung auf Antrag bedarf 
der Genehmigung des Dienstgebers.

(4)	 Der Umfang der Erstattung von Fahrtkosten, 
Auslagen für Verpflegung und Unterkunft sowie Ne-
benkosten richtet sich nach dem Grad des dienstli-
chen Interesses. Er ist zugleich mit der Genehmigung 
festzusetzen.

II.	 Weiterbildung

§ 4 Begriff

Weiterbildung im Sinne dieser Ordnung sind Bildungs-
maßnahmen, die nicht unmittelbar auf den ausgeübten 
Dienst bezogen sind und zur Übernahme von Verant-
wortung in Kirche, Staat und Gesellschaft befähigen.

§ 5 Weiterbildung auf Antrag

(1)	 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können 
Maßnahmen der Weiterbildung beim Dienstgeber 
beantragen.

(2)	 Der Antrag muss dem Dienstgeber mindestens 
vier Wochen vor Beginn der Maßnahme vorliegen.

(3)	 Die Teilnahme an der Maßnahme bedarf der Ge-
nehmigung des Dienstgebers.

(4)	 Der Dienstgeber kann Dienstbefreiung bis zu fünf 
Arbeitstagen im Kalenderjahr gewähren; verteilt sich 
die dienstplanmäßige Arbeitszeit auf mehr oder weni-
ger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht 
oder vermindert sich die Freistellung entsprechend.

(5)	 Dienstbefreiung aufgrund gesetzlicher Ansprü-
che auf Bildungsurlaub wird auf die Dienstbefreiung 
zur Weiterbildung angerechnet.

III.	 Sonderregelungen für Lehrerinnen und Lehrer

§ 6

(1)	 Für die Lehrerinnen und Lehrer an kirchlichen 
Schulen in freier Trägerschaft sowie für Religionsleh-
rerinnen und Religionslehrer im kirchlichen Dienst an 
Öffentlichen Schulen werden anstelle der Abschnitte I. 
und II. dieser Ordnung die jeweiligen kirchlichen und 
staatlichen Regelungen zur Lehrerfort- und Weiterbil-
dung angewandt. 
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(2)	 Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten so-
wie Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten, 
die überwiegend oder ganz im Schuldienst stehen, neh-
men in ausgewogener Weise die vom Dienstgeber an-
erkannten Fortbildungsangebote für die Berufsgruppe 
bzw. für den schulischen Dienst wahr.

IV.	 Schlussbestimmungen

§ 7 Höhergruppierung und Beförderung

Aus der Teilnahme an Fort- bzw. Weiterbildungsmaß-
nahmen kann kein Anspruch auf Höhergruppierung 
oder Beförderung abgeleitet werden. Höhergruppie-
rung oder Beförderung aufgrund erreichter Qualifika-
tionen ist aber grundsätzlich möglich.

§ 8 Haushalts- und steuerlicher Vorbehalt

(1)	 Kostenbeteiligungen des Bistums sind durch die 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel begrenzt.

(2)	 Lohnsteuerpflichtige Zuwendungen sind aus-
geschlossen.

§ 9 Ausführungsregelungen

Die Ausführungsregelungen zu dieser Ordnung erlässt 
der Generalvikar.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. Februar 1990 in Kraft.
 

Anlage 5
Vergütungsordnung für Gemeindeassistenten, 
Gemeindeassistentinnen, Gemeindereferenten 

und Gemeindereferentinnen

Abschnitt 1
Die gemäß der Erläuterung zu § 12 TVöD maßgebli-
chen Regelungen enthält Abschnitt 2.

Abschnitt 2
Vergütungsordnung für Gemeindeassistenten, Ge-
meindeassistentinnen, Gemeindereferenten und 
Gemeindereferentinnen

1.	 Die Anlage 1a zum BAT/VkA findet für Gemein-
deassistenten, Gemeindeassistentinnen, Gemein-
dereferenten und Gemeindereferentinnen keine 
Anwendung.

2.	 Für Gemeindeassistenten, Gemeindeassistentin-
nen, Gemeindereferenten und Gemeindereferen-
tinnen gilt die folgende Vergütungsordnung:

Vergütungsordnung für Gemeindeassistenten, Ge-
meindeassistentinnen, Gemeindereferenten und 
Gemeindereferentinnen

§ 1 Eingruppierung von Gemeindeassistenten und 
Gemeindeassistentinnen

Die Eingruppierung von Gemeindeassistenten und 
Gemeindeassistentinnen während der zweiten Aus-
bildungsphase1   erfolgt nach Vergütungsgruppe VIb 
BAT/VkA.

§ 2 Eingruppierung von Gemeindereferenten und 
Gemeindereferentinnen

(1)	 Die Eingruppierung von Gemeindereferenten 
und Gemeindereferentinnen erfolgt nach erfolgreich 
abgelegter 2. Dienstprüfung in Vergütungsgruppe Vb 
BAT/VkA.

(2)	 Die Eingruppierung von Gemeindereferenten 
und Gemeindereferentinnen erfolgt nach 2-jähriger Be-
währung in Vergütungsgruppe Vb BAT/VkA in Ver-
gütungsgruppe IVb BAT/VkA.

(3)	 Die Eingruppierung von Gemeindereferenten 
und Gemeindereferentinnen erfolgt nach 6-jähriger 
Bewährung in Vergütungsgruppe IVb BAT/VkA in 
Vergütungsgruppe IVa BAT/VkA.

(4)	 Bewährungszeiten nach dieser Vorschrift sind 
auch Zeiten einer Tätigkeit auf Stellen im Bischöflichen 
Ordinariat (§ 3).

§ 3 Eingruppierung von Gemeindereferenten und 
Gemeindereferentinnen auf Stellen im Bischöflichen 

Ordinariat

(1)	 Die Eingruppierung von Gemeindereferenten 
und Gemeindereferentinnen auf Stellen im Bischöfli-
chen Ordinariat erfolgt nach der Anlage 1a zum BAT/
VkA.

(2)	 Bewährungszeiten nach dieser Vorschrift sind 
auch Zeiten einer Tätigkeit als Gemeindereferent oder 
Gemeindereferentin nach § 2.

§ 4 Besitzstandsregelung

Eine Rückgruppierung wegen Änderung der Eingrup-
pierung nach dieser Vergütungsordnung erfolgt nicht.
Die vorstehende Vergütungsordnung tritt gemäß § 10 
der geltenden KODA-Ordnung mit Wirkung vom 1. 
Januar 1994 in Kraft.
 

1	 Die zweite Ausbildungsphase dauert im Bistum Mainz gegen-
wärtig 2 Jahre.
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Anlage 5 A
Strukturausgleich für Gemeindereferenten 

und Gemeindereferentinnen 

Abschnitt 1
Der Anspruch auf Strukturausgleich für Gemeindere-
ferenten und Gemeindereferentinnen ergibt sich, in Er-
mangelung einer Regelung in § 4 AVO i.V.m. § 12 TVÜ 
i.V.m. Anlage 2 TVÜ, aus Abschnitt 2.

Abschnitt 2
Strukturausgleich für Gemeindereferenten und 

Gemeindereferentinnen 

§ 1 Strukturausgleich

(1)	 Anspruch auf Strukturausgleich haben Gemeinde-
referenten und Gemeindereferentinnen mit einer Ein-
gruppierung nach Vergütungsgruppe IVb BAT/VkA 
mit 6-jähriger Bewährung nach Vergütungsgruppe IVa 
BAT/VkA.

(2)	 Die Anspruchshöhe richtet sich nach den Voraus-
setzungen der EG 10, Vergütungsgruppe IVb) / 6 Jahre 
IV a) der Anlage 2 i.V.m. § 12 TVÜ i.V.m. § 4 AVO.

§ 2 Zeitpunkt Anspruchsvoraussetzungen

(1)	 Maßgeblich für den Anspruch ist das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach § 1 zum 01.10.2007.

(2)	 Die Zahlungen erfolgen rückwirkend zum 
01.10.2007.
 

Anlage 6
Vergütungsordnung für Pastoralpraktikanten, 
Pastoralpraktikantinnen, Pastoralassistenten, 

Pastoralassistentinnen, Pastoralreferenten und 
Pastoralreferentinnen

Abschnitt 1
Die gemäß der Erläuterung zu § 12 TVöD maßgebli-
chen Regelungen enthält Abschnitt 2.

Abschnitt 2
1.	 Die Anlage 1a zum BAT/VkA findet für Pasto-

ralpraktikanten, Pastoralpraktikantinnen, Pas-
toralassistenten, Pastoralassistentinnen, Pasto-
ralreferenten und Pastoralreferentinnen keine 
Anwendung.

2.	 Für Pastoralpraktikanten, Pastoralpraktikantin-
nen, Pastoralassistenten, Pastoralassistentinnen, 
Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen gilt 
die folgende Vergütungsordnung:

Vergütungsordnung für Pastoralpraktikanten, Pastoral-
praktikantinnen, Pastoralassistenten, Pastoralassisten-
tinnen, Pastoralreferenten und Pastoralreferentinnen

§ 1 Vergütung für Pastoralpraktikanten und 
Pastoralpraktikantinnen

Die Vergütung für Pastoralpraktikanten und Pasto-
ralpraktikantinnen während des Pastoralkurses2  70 % 
aus der Vergütungsgruppe II BAT/VkA.

§ 2 Vergütung für Pastoralassistenten und 
Pastoralassistentinnen

Die Vergütung für Pastoralassistenten und Pastoralas-
sistentinnen beträgt bis zur erfolgreich abgelegten 2. 
Dienstprüfung 90% aus der Vergütungsgruppe II BAT/
VkA.

§ 3 Eingruppierung von Pastoralreferenten und 
Pastoralreferentinnen

(1)	 Die Eingruppierung von Pastoralreferenten und 
Pastoralreferentinnen erfolgt nach erfolgreich abge-
legter 2. Dienstprüfung in Vergütungsgruppe II BAT/
VkA.

(2)	 Die Eingruppierung von Pastoralreferenten und 
Pastoralreferentinnen erfolgt nach 8-jähriger Bewäh-
rung in Vergütungsgrupe II BAT/VkA in Vergütungs-
gruppe Ib BAT/VkA.

(3)	 Bewährungszeiten nach dieser Vorschrift sind 
auch Zeiten einer Tätigkeit auf Stellen im Bischöflichen 
Ordinariat (§ 4).

§ 4 Eingruppierung von Pastoralreferenten und 
Pastoralreferentinnen auf Stellen im  

Bischöflichen Ordinariat

(1)	 Die Eingruppierung von Pastoralreferenten und 
Pastoralreferentinnen auf Stellen im Bischöflichen Or-
dinariat erfolgt nach Anlage 1a zum BAT/VkA.

(2)	 Bewährungszeiten nach dieser Vorschrift sind 
auch Zeiten einer Tätigkeit als Pastoralreferent oder 
Pastoralreferentin nach § 3.

§ 5 Besitzstandsregelung

Eine Rückgruppierung wegen Änderung der Eingrup-
pierung nach dieser Vergütungsordnung erfolgt nicht.

Die vorstehende Vergütungsordnung tritt gemäß § 10 
der geltenden KODA-Ordnung mit Wirkung vom 1. 
Januar 1994 in Kraft.

2	 Der Pastoralkurs umfasst gegenwärtig das 1. Pastoralsemester, 
das Gemeindepraktikum und das 2. Pastoralsemester.
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Anlage 6 A
Strukturausgleich für Pastoralreferenten und 

Pastoralreferentinnen

Abschnitt 1
Der Anspruch auf Strukturausgleich für Pastoralre-
ferenten und Pastoralreferentinnen ergibt sich, in Er-
mangelung einer Regelung in § 4 AVO i.V.m. § 12 TVÜ 
i.V.m. Anlage 2 TVÜ, aus Abschnitt 2

Abschnitt 2
Strukturausgleich für Pastoralreferenten und 

Pastoralreferentinnen

§ 1 Strukturausgleich
(1)	 Anspruch auf Strukturausgleich haben Pastoral-
referenten und Pastoralreferentinnen mit einer Ein-
gruppierung nach Vergütungsgrupe II BAT/VkA mit 
8-jähriger Bewährung nach Vergütungsgruppe Ib BAT/
VkA.

(2)	 Die Anspruchshöhe richtet sich nach den Voraus-
setzungen der EG 14, Vergütungsgruppe II / 6 Jahre Ib 
der Anlage 2 i.V.m. § 12 TVÜ i.V.m. § 4 AVO.

§ 2 Zeitpunkt Anspruchsvoraussetzungen

(1)	 Maßgeblich für den Anspruch ist das Vorliegen 
der Voraussetzungen nach § 1 zum 01.10.2007.

(2)	 Die Zahlungen erfolgen rückwirkend zum 
01.10.2007.

Anlage 7
Besondere Zahlung - Fahrtkostenzuschuss

Abschnitt 1
Ergänzend zu § 23 TVöD besteht gemäß den Vo-
raussetzungen des Abschnitt 2 Anspruch auf 
Fahrtkostenzuschuss.

Abschnitt 2
Ein Fahrtkostenzuschuss wird auf Antrag gewährt, 
wenn
1.	 Beschäftigte der Entgeltgruppe 1 bis 5 nachwei-

sen, dass die Vergütung die einzige Einnahme zur 
Bestreitung des Lebensunterhaltes für die Familie 
ist

oder
2.	 Beschäftigte ergänzende Sozialhilfe erhalten und 

dies nachweisen.

Protokollnotiz zu Satz 1 Nr. 1:
Der Nachweis wird durch schriftliche Erklärung von 
den Beschäftigten erbracht.

Der Fahrtkostenzuschuss wird
1.	 In den Städten Mainz und Darmstadt, soweit die 

Entfernung zwischen Wohnort und Dienststätte 

mindestens 3 km (Luftlinie) beträgt, bis zur Höhe 
von € 17,90 gezahlt.

2.	 In sonstigen Fällen bis zu einer Entfernung von 50 
km gezahlt. Ist der Dienstort gleich dem Wohn-
ort wird in sonstigen Fällen der Zuschuss erst ab 
einer Entfernung von 3 km gezahlt. Die Höhe be-
misst sich nach dem jeweils aktuellen Tarifstand 
der Deutschen Bahn und wird für 11 Monate des 
Jahres berechnet und in 12 gleichen Monatsbeträ-
gen ausgezahlt.

Bei der Verteilung der Arbeitszeit auf weniger als 5 
Tage in der Kalenderwoche wird die Bemessung an-
teilig berechnet.
 

Anlage 8
Beihilfe

Abschnitt 1
Gemäß der Protokollerklärung zu § 13 TVÜ VkA gel-
ten die Regelungen in Abschnitt 2. Darüber hinaus 
besteht gemäß den Voraussetzungen des Abschnitts 3 
Anspruch auf Beihilfe.

Abschnitt 2.1.
Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen in 

Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Die Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen in 
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen an Bedienstete 
(Laien) im Bistum Mainz vom 07.11.1974 (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Mainz 1974, Nr. 20, Ziff. 255, 
S. 93 f.)3 gelten nicht für Angestellte und Arbeiter, die 
nach dem 31.12.1999 eingestellt werden, es sei denn, 
3	 Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Ge-

burts- und Todesfällen an Bedienstete (Laien) im Bistum Mainz 
vom 07.11.1974 (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 
1974, Nr. 20, Ziff. 255, S. 93 f.), geändert durch die Ordnung zur 
Anpassung arbeitsrechtlicher Regelungen auf den Euro (Euro-
anpassungsordnung) vom 20.12.2001 (KODA-Beschluss, in Kraft 
gesetzt im Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz 2002, Nr. 
1, Ziff. 7, S. 4 f.)

1.	 Allgemeiner Geltungsbereich
1.1	 Diese Beihilfenordnung gilt für die hauptamtlich im Dienst
1.1.1	 des Bischöflichen Ordinariates Mainz,
1.1.2	 der im Bistum gebildeten Gesamtverbände von 

Kirchengemeinden
1.1.3	 von Kirchengemeinden unmittelbar,
1.1.4	 der Caritasverbände und
1.1.5	 von Ausländermissionen
	 stehenden Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie für Emp-

fänger von Versorgungsleistungen nach beamtenrechtlichen 
Bestimmungen.

1.2	 Sie gilt außerdem für die vorbezeichneten Anspruchsberechtig-
ten derjenigen Anstalten und Einrichtungen des Bistums und 
der von der Diözese Mainz getragenen Verbände und deren 
nachgeordneten Einrichtungen, die durch das Bischöfliche Or-
dinariat ausdrücklich in den Geltungsbereich dieser Regelung 
einbezogen werden.

1.3	 Eine hauptamtliche Beschäftigung im Sinne der Nr. 1 liegt vor, 
wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich 
mindestens die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit eines Vollbeschäftigten beträgt und die ausgeübte Tätig-
keit nicht überwiegend informatorischen Zwecken dient. Bei 
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Lehrkräften tritt an die Stelle der regelmäßigen Arbeitszeit die für 
die jeweilige Schulgattung vorgeschriebene Pflichtstundenzahl.

1.4	 Beihilfen werden nicht gewährt Bediensteten, die auf Zeit für 
weniger als ein Jahr beschäftigt werden oder unter Wegfall der 
Vergütung beurlaubt sind, für Aufwendungen, die nachweislich 
im Zeitraum der Beurlaubung entstanden sind.

2.	 Beihilfenfälle
2.1	 Beihilfefähig sind Aufwendungen, die erwachsen
2.1.1	 in Krankheitsfällen sowie durch Maßnahmen zur Gesund-

heitsvorsorge oder zur Früherkennung von Krankheiten
2.1.1.1 für den Beihilfeberechtigten selbst,
2.1.1.2 für seinen nicht selbst beihilfeberechtigten Ehegatten, soweit 

dessen Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes in 
dem Kalenderjahr, in dem die Aufwendungen entstanden sind, 
den Betrag der für das Kalenderjahr maßgebenden Jahresarbeits-
verdienstgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht 
übersteigen,

2.1.1.3	 für seine nicht selbst beihilfeberechtigten Kinder, für die 
er einen Kinderzuschlag nach besoldungsrechtlichen Vorschrif-
ten erhält. Aufwendungen für nichteheliche Kinder eines männ-
lichen Beihilfeberechtigten werden nur berücksichtigt, wenn 
und soweit der Beihilfeberechtigte die Kosten des Beihilfefalles 
getragen hat.

2.1.2	 in Geburtsfällen
2.1.2.1	 der Beihilfeberechtigten,
2.1.2.2	 der nicht selbst beihilfeberechtigten Ehefrau des  

Beihilfeberechtigten,
2.1.2.3	 der nicht selbst beihilfeberechtigten Mutter eines nichte-

helichen Kindes des Beihilfeberechtigten.
2.1.3	 im Todesfalle
2.1.3.1	 des Beihilfeberechtigten,
2.1.3.2	 seines Ehegatten,
2.1.3.3	 seiner kinderzuschlagsberechtigten Kinder, bei Totgebur-

ten, wenn dem Beihilfeberechtigten der Kinderzuschlag hätte 
gewährt werden können.

3.	 Anwendung landesrechtlicher Vorschriften
3.1	 Für die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen in ihrem notwendi-

gen und angemessenen Umfange
	 -	 in Krankheitsfällen,
	 -	 in Geburtsfällen,
	 -	 in Todesfällen und
	 -	 für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge sowie zur 

Früherkennung von Krankheiten (§ 181, Abs. 1 RVO)
	 finden die Landesverordnung über die Gewährung von Beihil-

fen (Beihilfenverordnung-BVO) Rheinland-Pfalz vom 31.03.1958 
(i. d. F. der Siebten Landesverordnung zur Änderung der Beihil-
fenverordnung vom 29.12.1972 - GVBl. S. 19) und die Verwal-
tungsvorschriften zur Durchführung der Beihilfenverordnung 
- VVzBVO - (RdErl. d. MdF. vom 16.04.1973   Min.Bl. Sp. 215) 
sinngemäß Anwendung.

3.2	 Das vorstehend Gesagte gilt insbesondere auch hinsichtlich der 
Sonderbestimmungen (§ 3a BVO) für Mitglieder von gesetzlichen 
Krankenkassen im Sinne des § 225 RVO oder von Ersatzkassen, 
für die Bemessung der Beihilfen (§§ 12, 12a BVO) sowie für das 
Antragsverfahren (§ 13 BVO).

3.3	 Künftige Änderungen der Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz 
und der zu ihrer Durchführung erlassenen Verwaltungsvor-
schriften finden ebenfalls entsprechende Anwendung, soweit 
sich das Bischöfliche Ordinariat nicht ausdrücklich für seinen 
Bereich eine abweichende Regelung vorbehält.

4.	 Besondere Bestimmungen für das Verfahren bei der 
Antragstellung

4.1	 Beihilfen werden auf Antrag gewährt. Als Festsetzungsstelle 
entscheidet grundsätzlich die Personalabteilung des Bischöf-
lichen Ordinariates. Anträge sind unter Verwendung eines 
einheitlichen Formblattes und unter Beifügung der Belege der 
Personalabteilung vorzulegen. Diese behandelt die eingereichten 
Unterlagen vertraulich; sie werden dem Antragsteller zusammen 
mit dem schriftlichen Bescheid über den Antrag zurückgesandt.

	 Antragsvordrucke stellt die Personalabteilung auf Anforderung 
zur Verfügung.

die Anstellung erfolgt in unmittelbarem Anschluss an 
ein Arbeitsverhältnis mit einem Anstellungsträger mit 
Dienstsitz im Bistum Mainz, auf das die Richtlinien für 
Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen 
Caritasverbandes (AVR) oder eine andere kirchliche 
Arbeitsvertragsordnung wesentlich gleichen Inhalts 
angewandt worden ist, die einen Anspruch auf Bei-
hilfe begründet hat.

Protokollnotizen:
1.	 Für alle Arbeitsverhältnisse, die bis zum 31.12.1999 

begründet worden sind, ändert sich nichts.
2.	 Ein unmittelbarer Anschluss an ein Arbeitsver-

hältnis liegt in der Regel vor, wenn zwischen dem 
Ende des Arbeitsverhältnisses bei einem kirchli-
chen Dienstgeber und dem Beginn eines neuen 
Arbeitsverhältnisses bei dem gleichen oder einem 
anderen kirchlichen Anstellungsträger mit Sitz 
im Bistum Mainz ein Zeitraum von bis zu zwei 
Wochen liegt. Bei Lehrkräften, Pädagogen und 
Religionslehrern an kirchlichen Schulen sowie 
Religionslehrern im Kirchendienst an staatlichen 

4.2	 Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn der Beihilfeberechtigte 
nachweist, dass die entstandenen Aufwendungen 25,56 € über-
steigen. An die Stelle von 25,56 € tritt der Betrag von 15,34 € bei 
Mitgliedern von gesetzlichen Krankenkassen und Ersatzkassen 
in Bezug auf den nach Kürzung der beihilfefähigen Aufwendun-
gen um die hierauf entfallenden Leistungen des Versicherungs-
trägers gemäß § 3a Abs. 1 BVO verbleibenden Restbetrag.

5.	 Berichtigung und Rechtsbehelfe
	 Einwände gegen die von der Personalabteilung getroffenen 

Entscheidungen - soweit diese nicht auf einem offensichtlichen 
Berechnungsfehler oder auf sonstigen Ursachen beruhen, die in-
nerhalb einer Frist von 1 Monat behoben werden - sind schriftlich 
über den nach dem Organisationsplan des Bischöflichen Ordi-
nariates zuständigen Dezernenten bei der Personalkommission 
(Laien) geltend zu machen. Diese entscheidet nach Anhörung 
der jeweiligen Mitarbeitervertretung abschließend.

6.	 Schlussbestimmungen
	 Ausnahmen vom Geltungsbereich und von der Anwendung 

dieser Richtlinien zur Vermeidung von besonders gelagerten 
Härtefällen bleiben dem Bischöflichen Ordinariat im Einverneh-
men mit der Mitarbeitervertretung vorbehalten.

7.	 Inkrafttreten
	 Diese Richtlinien treten am Tage nach ihrer Verkündigung im 

Kirchlichen Amtsblatt für die Diözese Mainz in Kraft.
	 Soweit Beihilfen bisher bereits nach den durch diese Richtlinien 

aufgestellten Grundsätzen gewährt wurden, verbleibt es inso-
weit bei der getroffenen Regelung.

Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Ge-
burts- und Todesfällen an Bedienstete (Laien) im Bistum Mainz vom 
15.12.1979 (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 1979, Nr. 17, 
Ziff. 189, S. 118)

Gemäß Ziffer 3.3 der Richtlinien (KA 20/1974, Ziff. 255) wird 
angeordnet:

§ 90 Ziff. 3 des Landesbeamtengesetzes Rheinland-Pfalz in der 
Fassung vom 20.11.1978, Gesetz- und Verordnungsblatt S. 705 
und die entsprechenden Regelungen der Landesverordnung über 
die Gewährung von Beihilfen werden im Geltungsbereich dieser 
Beihilferichtlinien nicht angewandt. Damit sind Aufwendungen in 
Fällen des Schwangerschaftsabbruchs und der Sterilisation nicht 
beihilfefähig.
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Schulen ist ein unmittelbarer Anschluss auch 
dann noch gegeben, wenn das Arbeitsverhältnis 
mit Beginn der Sommerferien endet und bei dem 
gleichen oder einem anderen kirchlichen Anstel-
lungsträger mit Sitz im Bistum Mainz zum Schul-
beginn nach Ende dieser Sommerferien neu be-
gründet wird.

Abschnitt 2.2
Anwendung der Bistums-Richtlinien über die 

Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- 
und Todesfällen an Bedienstete (Laien) im 

Bistum Mainz

Während der Elternzeit nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.12.2000 (BGBl. I, S. 1645 ff), werden Beihilfen nach 
den Richtlinien über die Gewährung von Beihilfen in 
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen an Bedienstete 
(Laien) im Bistum Mainz vom 07.11.1974 - Kirchliches 
Amtsblatt 1974, S. 93 - außertariflich gewährt. Num-
mer 1 Tz. 1.4, 2. Halbsatz der Richtlinien findet für den 
Zeitraum einer Elternzeit keine Anwendung.
 

Abschnitt 3.1
Regelung zur Geburtsbeihilfe

In den Beihilfefällen einer Geburt (Ziff. 2.1.2 der Richt-
linien über die Gewährung von Beihilfen in Krank-
heits-, Geburts- und Todesfällen an Bedienstete im 
Bistum Mainz vom 15.11.1974, veröffentlicht im Kirch-
lichen Amtsblatt Nr. 20, S. 93 ff.1)4 wird eine Beihilfe 
von € 358,00 gewährt.
Diese Regelung gilt nicht für die Beihilfeberechtigten, 
auf die die Vorschriften der AVR Anwendung finden.

Protokollnotiz:
Zur Änderung des KODA-Beschlusses am 28.04.1992 
ist am 15.05.1992 folgende Erläuterung veröffentlicht 
worden:
	 Durch diese Änderung kommen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter auch dann in den vollen Genuss 
der Geburtsbeihilfe, wenn der Ehegatte / die Ehe-
gattin von seinem/ihrem Arbeitgeber ebenfalls ei-
ne solche Beihilfe erhält.

Abschnitt 3.2
Beihilfe Zahnersatz

Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen erhalten Bei-
hilfe für Zahnersatz und Zahnkronen gemäß den Re-
gelungen des Abschnitt 2.

4	 s. Fussnote 3

Anlage 9
Regelung zur Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses durch Vereinbarung

Abschnitt 1
Ergänzend zu § 33 Absatz 1b) TVöD ist gemäß den Vo-
raussetzungen des Abschnitts 2 die Frist zu wahren.

Abschnitt 2
Regelung zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

durch Vereinbarung (Auflösungsvertrag)

Zwischen dem Ende der Verhandlungen über den 
Abschluss eines Auflösungsvertrages und der Unter-
zeichnung eines solchen Vertrages durch die Parteien 
muss eine Bedenkzeit von 3 Werktagen liegen. Ein Ver-
zicht auf die Bedenkzeit ist auf Wunsch des Mitarbei-
ters bzw. der Mitarbeiterin möglich.

Protokollnotiz:
Werden auf Veranlassung des Dienstgebers mit einer 
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter Verhandlungen 
mit dem Ziel geführt, einen Auflösungsvertrag abzu-
schließen, so kann die Mitarbeiterin oder der Mitarbei-
ter nach der ,Ordnung für die Mitarbeitervertretungen 
im Bistum Mainz‘ ein Mitglied der Mitarbeitervertre-
tung bei diesen Verhandlungen hinzuziehen.
 

Anlage 10
Betriebliche Altersversorgung

Abschnitt 1
Für den Anspruch auf Versicherung unter eigener Be-
teiligung zum Zwecke einer zusätzlichen Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung gemäß § 25 TVöD findet 
der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Alters-
vorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) vom 01.03.2002 
in seiner jeweiligen Fassung keine Anwendung. Der 
Anspruch besteht nach Maßgabe der Voraussetzungen 
gemäß Abschnitt 2.

Abschnitt 2
Ordnung zum Abschluss einer betriebli-

chen Zusatzversicherung bei der Kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse des Verbandes 

der Diözesen Deutschlands (KZVK)–
Versorgungsordnung–*

Mit [*] gekennzeichnete Regelungen sollen einheitlich 
geregelt werden.
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Abschnitt I

§ 1  Geltungsbereich 

(1)	 Diese Ordnung gilt für Arbeitsverhältnisse von  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Geltungsbereich 
(§ 3) der Bistums-KODA-Ordnung Mainz (Kirchliches 
Amtsblatt für die Diözese Mainz, 1998, Nr. 9, Ziff. 136, 
S. 59 ff) in der jeweils geltenden Fassung.
Für die Verlagsmitarbeiter und Verlagsmitarbeite-
rinnen (kaufmännischer Bereich) der Gesellschaft für 
kirchliche Publizistik Mainz mbH (GKPM) gilt diese 
Ordnung, sofern nicht die Gesellschafter einen gegen-
teiligen Beschluss fassen.

(2)	 Arbeitsverhältnisse, in denen bei Inkrafttreten 
dieser Ordnung Ansprüche auf betriebliche Altersver-
sorgung über andere Durchführungswege eingeräumt 
waren, bleiben, soweit sie fortbestehen, unberührt.

§ 2 Versorgungsanspruch [*]

Anspruch auf eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminde-
rungs- und Hinterbliebenenversorgung (Zusatzversor-
gung) besteht vom Beginn des Arbeits-/Ausbildungs-
verhältnisses an für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die unter § 1 fallen sowie für gemäß der Ordnung für 
Berufsausbildungsverhältnisse zu ihrer Ausbildung 
Beschäftigte,
a)	 die das 17. Lebensjahr vollendet haben, 
b)	 die bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres die 

Wartezeit erfüllen können, wobei frühere Versi-
cherungszeiten, die auf die Wartezeit angerechnet 
werden, zu berücksichtigen sind, 

c)	 mit denen die Pflichtversicherung - auch in den 
Fällen des § 3, mit Ausnahme der Buchstaben g) 
und h) - arbeitsvertraglich vereinbart wurde. 

§ 3 Ausnahmen von der Versicherungspflicht [*]

(1) Versicherungsfrei sind Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die 
a)	 eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf le-

benslängliche Versorgung nach beamten- oder 
soldatenrechtlichen Vorschriften oder Grundsät-
zen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Re-
gelungen mindestens in Höhe der beamtenrecht-
lichen Mindestversorgungsbezüge haben und de-
nen Hinterbliebenenversorgung gewährleistet ist 
oder

b)	 bis zum Beginn der Beteiligung ihres Dienstge-
bers bei der KZVK oder einer anderen Zusatz-
versorgungseinrichtung, von der Versicherungen 
übergeleitet werden, nach einer kollektivrecht-
lichen Regelung, einer Ruhelohnordnung oder 
einer entsprechenden Bestimmung für den Fall 
der Dienstunfähigkeit oder des Erreichens einer 
Altersgrenze einer Anwartschaft oder einen An-
spruch auf eine vom Dienstgeber zu gewährende 

lebenslängliche Versorgung und Hinterbliebe-
nenversorgung auf der Grundlage des nach der 
Regelung ruhegeldfähigen Arbeitsentgelts und 
der Dauer der Dienstjahre, Betriebszugehörigkeit 
oder dergleichen haben  oder

c)	 geringfügig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 
beschäftigt sind oder

d)	 für das bei den Beteiligten bestehende Arbeitsver-
hältnis aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder ver-
traglicher Vorschrift einer anderen Zusatzversor-
gungseinrichtung (Versorgungsanstalt der deut-
schen Bühnen, Versorgungsanstalt der deutschen 
Kulturorchester, Bahnversicherungsanstalt Abtei-
lung B oder einer gleichartigen Versorgungsein-
richtung) angehören muss oder

e)	 aufgrund einer KODA-Regelung, der Satzung der 
KZVK oder der Satzung einer anderen Zusatz-
versorgungseinrichtung, von der Versicherungen 
übergeleitet werden, von der Pflicht zur Versiche-
rung befreit worden sind oder 

f)	 als Beschäftigte eines Mitglieds eines der Verei-
nigung der kommunalen Arbeitgeberverbände 
angehörenden Arbeitgeberverbandes nicht unter 
den Personenkreis des § 1 des Tarifvertrages über 
die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes (ATV-K) fallen oder 
als Beschäftigte eines sonstigen Beteiligten nicht 
unter den Personenkreis dieser Vorschrift fielen, 
wenn die Beteiligten diesen Tarifvertrag anwen-
den würden oder

g)	 bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen 
oder der Versorgungsanstalt der deutschen Kul-
turorchester freiwillig weiterversichert sind, und 
zwar auch dann, wenn diese freiwillige Weiter-
versicherung später als drei Monate nach Beginn 
des Arbeitsverhältnisses endet oder

h)	 Rente wegen Alters nach §§ 35 – 40 bzw. §§ 236 
– 238 SGB VI als Vollrente erhalten oder erhalten 
haben oder bei denen der Versicherungsfall der 
Altersrente bei einer Zusatzversorgungseinrich-
tung, von der Überleitungen erfolgen, eingetreten 
ist oder 

i)	 Anspruch auf Übergangsversorgung nach Num-
mer 6 der Sonderregelungen 2 n oder Nummer 4 
der Sonderregelungen 2 x zum Bundes-Angestell-
tentarifvertrag besitzen oder 

k)	 mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem 
ausländischen System der sozialen Sicherung 
nicht der Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung unterliegen und sich dort 
auch nicht freiwillig versichert haben oder

l)	 ihre Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder einem sonstigen Alters-
sicherungssystem auf ein Versorgungssystem der 
europäischen Gemeinschaften oder ein Versor-
gungssystem einer europäischen Einrichtung (z. 
B. europäisches Patentamt, europäisches Hoch-
schulinstitut, Eurocontrol) übertragen haben oder
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m)	 als Mitglied des Versorgungswerks der Presse auf 
ihren schriftlichen Antrag von der Versicherungs-
pflicht befreit worden sind oder 

n)	 als Beschäftigte mit einer wissenschaftlichen Tä-
tigkeit an Hochschulen oder Forschungseinrich-
tungen für ein befristetes Arbeitsverhältnis einge-
stellt wurden, indem sie wegen der Dauer der Be-
fristung die Wartezeit nicht erfüllen können und 
bisher keine Pflichtversicherungszeiten in der 
Zusatzversorgung haben auf ihren schriftlichen 
Antrag vom Dienstgeber von der Kasse befreit 
worden sind.

(2)	 Absatz 1 Buchst. a und b gilt nicht für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die nur Anspruch auf Witwen-, 
Witwer- oder Waisengeld oder einen entsprechenden 
Unterhaltsbeitrag haben.

§ 4 Versicherung [*]

(1)	 Der Dienstgeber erfüllt den Anspruch auf  Zusatz-
versorgung durch Versicherung bei der KZVK nach 
Maßgabe dieser Versorgungsordnung. 

(2)	 Der Anspruch auf Leistungen aus der Zusatz-
versorgung richtet sich ausschließlich nach der Sat-
zung der KZVK in ihrer jeweiligen Fassung sowie 
den Ausführungsbestimmungen zur Satzung. Dieser 
Anspruch kann nur gegenüber der KZVK geltend ge-
macht werden.

§ 5 Freiwillige Versicherung [*]

(1)	 Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird die 
Möglichkeit eröffnet, durch Entrichtung eigener Bei-
träge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förde-
rung bei der KZVK nach deren Satzungsvorschriften 
eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge im 
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung aufzu-
bauen. Nach Beendigung der Pflichtversicherung kann 
die bestehende oder neu aufgenommene freiwillige 
Versicherung – unabhängig davon, ob eine steuerli-
che Förderung möglich ist – längstens bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalls fortgesetzt werden. Die Fort-
setzung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei 
Monaten nach Beendigung der Pflichtversicherung zu 
beantragen. 

(2)	 Die eigenen Beiträge der Pflichtversicherten zur 
freiwilligen Versicherung werden entsprechend deren 
schriftlicher Ermächtigung vom Dienstgeber aus dem 
Arbeitsentgelt an die Zusatzversorgungseinrichtung 
abgeführt. 

(3)	 Die freiwillige Versicherung erfolgt in Anlehnung 
an das Punktemodell.

(4)	 Das Nähere regelt die Satzung der KZVK.  

§ 6 Anmeldung und Abmeldung [*]

(1)	 Der Dienstgeber meldet die Mitarbeiterin/den 
Mitarbeiter mit Beginn des versicherungspflichtigen 
Vertragsverhältnisses bei der KZVK an. 

(2)	 Mit Ende des versicherungspflichtigen Vertrags-
verhältnisses meldet der Dienstgeber die Versicherten 
bei der KZVK ab. 

§ 7 Beiträge / Zuschüsse

(1)	 Der Beitrag des Dienstgebers zur Zusatzversor-
gung beträgt 4 % des zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelts. Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sind 
die steuerpflichtigen Bezüge. Bestandteile des zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelts oberhalb der Summe 
aus Endgrundvergütung und Familienzuschlag einer/s 
kinderlos verheirateten Angestellten der Vergütungs-
gruppe I BAT (VkA) bzw. BAT-O (VkA) – jährlich 
einmal einschließlich der Zuwendung, wenn die/der 
Beschäftigte eine zusatzversorgungspflichtige Zuwen-
dung erhält – werden mit dem 3,25-fachen Wert als Be-
rechnungsgrundlage herangezogen, wenn für die/den 
Beschäftigte/n am 31.12.2001 schon und am 01.01.2002 
noch eine zusätzliche Umlage nach Maßgabe der Sat-
zung der KZVK gezahlt wurde. Bei einer nach dem 
31.12.2002 beginnenden Altersteilzeit nach dem Alters-
teilzeitgesetz ist – unter Berücksichtigung des Satzes 2 
– zusatzversorgungspflichtiges Entgelt während des 
Altersteilzeitarbeitsverhältnisses das 1,8-fache der zur 
Hälfte zustehenden Bezüge nach § 4 TV-Altersteilzeit 
zuzüglich derjenigen Bezüge, die in voller Höhe zuste-
hen. Wird ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversi-
cherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 
1 Nr. 1 Buchstabe (b) des Altersteilzeitgesetzes über-
steigt, ist das zusatzpflichtige Entgelt entsprechend zu 
erhöhen. Eine Entgeltumwandlung vermindert nicht 
die Bemessungsgrundlage nach Satz 1. 

[*] (2)	 Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
sind
a)	 Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch KO-

DA-Regelung, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung 
oder Arbeitsvertrag ausdrücklich als nicht zusatz-
versorgungspflichtig bezeichnet sind, 

b)	 Aufwendungen des Dienstgebers für eine Zu-
kunftssicherung des/der Beschäftigten, 

c)	 Krankengeldzuschüsse,
d)	 einmalige Zahlungen (z.  B. Zuwendungen, Ur-

laubsabgeltungen), die aus Anlass der Beendi-
gung, des Eintritts des Ruhens oder nach der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt 
werden; die Teilzuwendung, die der Mitarbeite-
rin und dem Mitarbeiter, die mit Billigung ihres 
bisherigen Dienstgebers zu einem anderen kirch-
lichen Dienstgeber übertreten, der seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei der KZVK oder 
einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung, zu 
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der die Versicherungen übergeleitet werden, ver-
sichert, gezahlt wird, ist dagegen zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt,

e)	 einmalige Zahlungen (z. B. Zuwendungen) inso-
weit, als bei ihrer Berechnung Zeiten berücksich-
tigt sind, für die keine Beiträge für laufendes zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt zu entrichten 
sind, 

f)	 vermögenswirksame Leistungen, Jubiläums-
zuwendungen,

g)	 Sachbezüge, die während eines Zeitraumes ge-
währt werden, für den kein laufendes zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt zusteht,

h)	 geldwerte Vorteile, die steuerlich als Arbeitslohn 
gelten,

i)	 geldliche Nebenleistungen, wie Ersatz von Wer-
bungskosten (z. B. Aufwendungen für Werkzeu-
ge, Berufskleidung, Fortbildung) sowie Zuschüs-
se (z. B. zu Fahr-, Heizungs-, Wohnungs-, Essens-, 
Kontoführungskosten), 

k)	 Mietbeiträge an Beschäftigte mit Anspruch auf 
Trennungsgeld (Trennungsentschädigung),

l)	 Schulbeihilfen,
m)	 einmalige Zuwendungen anlässlich des Er-

werbs eines Diploms einer Verwaltungs- oder 
Wirtschaftsakademie,

n)	 Prämien im Rahmen des behördlichen oder be-
trieblichen Vorschlagswesens,

o)	 Erfindervergütungen,
p)	 Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, 

Fehlgeldentschädigungen),
q)	 Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationserlösen 

zufließen,
r)	 einmalige Unfallentschädigungen,
s)	 Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche 

Entschädigungen; Entgelte aus Nebentätigkeiten; 
Tantiemen, Provisionen, Abschlussprämien und 
entsprechende Leistungen; einmalige und sons-
tige nicht laufend monatlich gezahlte über- oder 
außertarifliche Leistungen oder vergleichbare 
Leistungen in nicht kollektivrechtlich geregelten  
Arbeitsverhältnissen, 

t)	 Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeit.

[*] (3)	 Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist 
ferner der Teil des steuerpflichtigen Arbeitsentgelts, 
der nach Anwendung des Absatzes 2 den 2,5-fachen 
Wert der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in 
der gesetzlichen Rentenversicherung (West bzw. Ost) 
übersteigt. Haben Beschäftigte für einen Kalendermo-
nat oder für einen Teil eines Kalendermonats Anspruch 
auf Krankengeldzuschuss – auch wenn dieser wegen 
der Höhe der Belastungen des Sozialversicherungsträ-
gers nicht gezahlt wird –, gilt für diesen Kalendermonat 
als zusatzversorgungspflichtiges Entgelt der Urlaubs-
lohn (zuzüglich eines etwaigen Sozialzuschlags) bzw. 
die Urlaubsvergütung für die Tage, für die Anspruch 
auf Lohn, Vergütung, Urlaubslohn, Urlaubsvergütung 

oder Krankenbezüge besteht. In diesem Kalendermo-
nat geleistete einmalige Zahlungen sind neben dem 
Urlaubslohn bzw. der Urlaubsvergütung nach Maß-
gabe der Sätze 1 und 2 zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt. 

Für Pflichtversicherte, die zur Übernahme von Aufga-
ben der Entwicklungshilfe im Sinne des § 1 Entwick-
lungshelfer-Gesetz vom 18.06.1969 in der jeweils gel-
tenden Fassung ohne Arbeitsentgelt beurlaubt sind, hat 
der Beteiligte für die Zeit der Beurlaubung Beiträge an 
die Kasse abzuführen, wenn der Träger der Entwick-
lungshilfe die Beiträge erstattet. Für die Bemessung 
der Beiträge gilt als zusatzversorgungspflichtiges Ent-
gelt das Entgelt, von dem nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB 
VI die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung 
zu berechnen sind. 

[*] (4)	 Von der Verpflichtung zur Beitragszahlung 
gemäß Abs. 1 kann bis zu einer Mindesthöhe von zwei 
v. H. für die Dauer von bis zu drei Jahren abgewichen 
werden, wenn sich die Einrichtung in einer wirtschaft-
lichen Notlage befindet. Die Feststellung der wirt-
schaftlichen Notlage wird durch die Kommission oder 
einem von ihr eingesetzten Ausschuss getroffen. Die 
Regelung kann verlängert werden.

[*] (5)	 Beiträge sind für den Zeitraum zu tragen, für 
den der Mitarbeiterin / dem Mitarbeiter ein Anspruch 
auf Vergütung oder auf Sozialbezüge nach der für sie 
maßgebenden Vergütungsordnung zusteht.

[*] (6)	 Der Dienstgeber trägt darüber hinaus weitere 
Zuschüsse/Sanierungsgelder nach Maßgabe der Sat-
zung der KZVK.

§ 8 Soziale Komponenten [*]

(1)	 Für die Pflichtversicherten ergeben sich Versor-
gungspunkte aus Beiträgen, Gutschriften aus Über-
schüssen und für soziale Komponenten nach Maßgabe 
der Satzung der KZVK und der Absätze 2 bis 5.

(2)	 Für jeden vollen Kalendermonat, in dem das Ar-
beitsverhältnis wegen einer Elternzeit nach § 15 des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes ruht, werden für jedes 
Kind, für das ein Anspruch auf Elternzeit besteht, die 
Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelt von 500,00 Euro 
in diesem Monat ergeben würden. Es werden je Kind 
höchstens 36 Kalendermonate berücksichtigt; Zeiten 
nach § 6 Absatz 1 MuSchG werden den Zeiten nach 
Satz 1 gleichgestellt. Bestehen mehrere zusatzversor-
gungspflichtige Arbeitsverhältnisse im Sinne des Sat-
zes 1, bestimmt die/der Pflichtversicherte, für welches 
Arbeitsverhältnis die Versorgungspunkte nach Satz 1 
berücksichtigt werden.
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(3)	 Während der Altersteilzeit nach dem Altersteil-
zeitgesetz werden den aufgrund der Pflichtversiche-
rung für Entgelte erworbenen Versorgungspunkten so 
viele Versorgungspunkte hinzugerechnet, dass diese 
insgesamt mit dem 1,8-fachen Wert berücksichtigt 
werden. Bezüge, die in voller Höhe zustehen, werden 
voll berücksichtigt.

(4)	 Bei Invalidität werden vom Eintritt des Versi-
cherungsfalls, frühestens von der letzten Beitragszah-
lung zur Pflichtversicherung, bis zur Vollendung des 
60.  Lebensjahres Versorgungspunkte hinzugerechnet. 
Die Hinzurechnung beträgt für jeweils 12 volle, bis 
zur Vollendung des 60. Lebensjahres fehlende Ka-
lendermonate so viele Versorgungspunkte, wie dies 
dem Verhältnis vom durchschnittlichen monatlichen 
zusatzversorgungspflichtigen Entgelt der letzten drei 
Kalenderjahre vor Eintritt des Versicherungsfalls zum 
Referenzentgelt entspricht; bei Berechnung des durch-
schnittlichen Entgelts werden Monate ohne zusatzver-
sorgungspflichtiges Entgelt nicht berücksichtigt.

Ist in diesem Zeitraum kein zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung nach Satz 
2 das Entgelt zu Grunde zu legen, das sich als durch-
schnittliches monatliches zusatzversorgungspflich-
tiges Entgelt im Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn 
ergeben hätte.

(5) In dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet werden für die Pflichtversicherung, unabhängig 
vom tatsächlichen Beitrag, Versorgungspunkte auf der 
Basis des Beitragssatzes hinzugerechnet, der auch im 
übrigen Bundesgebiet gemäß § 7 Abs. 1 für die Pflicht-
versicherung erhoben wird.
a)	 Die hinzugerechneten Versorgungspunkte wer-

den zu einem Drittel aus den Überschüssen des 
Abrechnungsverbandes P der KZVK und zu ei-
nem weiteren Drittel durch einen Zuschuss der 
zum 31.12.2001 vorhandenen Beteiligten aus dem 
übrigen Bundesgebiet und schließlich zu einem 
weiteren Drittel durch einen Zuschuss des Ver-
bandes der Diözesen Deutschlands in seiner Ei-
genschaft als Dachorganisation aller Diözesen 
finanziert.

b)	 Der insgesamt zur Finanzierung aufzubringende 
Zuschuss ergibt sich im Jahre 2002 aus der Diffe-
renz zwischen dem Pflichtbeitrag Ost und dem 
Pflichtbeitrag West (1 v. H. und 4 v. H. des zu-
satzversorgungspflichtigen Entgelts). Er vermin-
dert sich jährlich insoweit, wie der Pflichtbeitrag 
Ost angehoben wird. Der Beitragssatz Ost wird in 
zehn jährlichen Schritten von jeweils 0,3 Prozent-
punkten angehoben.

c)	 Basis für die Belastung des jeweiligen Dienstge-
bers ist das jährliche zusatzversorgungspflich-
tige Entgelt aller am 31.12.2001 bei ihm pflicht-
versicherten Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter. 
Das Verhältnis dieses Entgelts zum gesamten 

jährlichen zusatzversorgungspflichtigen Entgelt 
aller Dienstgeber im übrigen Bundesgebiet ist der 
Verteilungsmaßstab.

Abschnitt II
Übergangsregelungen für Anwartschaften der 
Versicherten

§ 9 Grundsätze [*]

(1)	 Für die Versicherten werden die Anwartschaf-
ten (beitragslose Versorgungspunkte) nach dem am 
31.12.2000 geltenden Recht der Zusatzversorgung ent-
sprechend den §§ 73 und 74 der Satzung der KZVK 
ermittelt. Die Anwartschaften nach Satz 1, unter Ein-
schluss des Jahres 2001, werden ohne Berücksichti-
gung der Altersfaktoren in Versorgungspunkte um-
gerechnet, indem der Anwartschaftsbetrag durch den 
Messbetrag von 4,00 Euro geteilt wird; sie werden dem 
Versorgungskonto (§ 34 Abs. 1 der Satzung der KZVK) 
ebenfalls gutgeschrieben. Eine Verzinsung findet vor-
behaltlich der in der Satzung der KZVK geregelten 
Versorgungspunkte aus Gutschriften aus Überschüs-
sen nicht statt.

(2)	 Das Jahr 2001 wird entsprechend dem „Alters-
vorsorgeplan 2001“ (Anlage 1) berücksichtigt; dies gilt 
auch für im Jahr 2001 eingetretene Rentenfälle. Ist der 
Versicherungsfall der teilweisen oder vollen Erwerbs-
minderung im Jahr 2001 eingetreten, gilt Satz 1 mit 
der Maßgabe, dass die zusatzversorgungsrechtliche 
Umsetzung der Neuregelungen im gesetzlichen Er-
werbsminderungsrecht aus der 33. Satzungsänderung 
berücksichtigt wird.

(3)	 Soweit auf Vorschriften des bis zum 31.12.2000 
geltenden Zusatzversorgungsrechts verwiesen wird, 
erfolgt dies durch Benennung der bisherigen entspre-
chenden Vorschriften der Satzung.

(4)	 Für die Berechnung der Anwartschaften sind, 
soweit jeweils erforderlich, die Rechengrößen (Ent-
gelt, Gesamtbeschäftigungsquotient, Steuertabelle, 
Sozialversicherungsbeiträge, Familienstand u. a.) vom 
31.12.2001 maßgebend; soweit gesamtversorgungs-
fähiges Entgelt zu berücksichtigen ist, ergibt sich 
dieses aus den entsprechenden Kalenderjahren vor 
dem 01.01.2002; dabei bleibt die Dynamisierung zum 
01.01.2002 unberücksichtigt. Für die Rentenberech-
nung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ist das am 31.12.2001 
geltende Rentenrecht maßgebend.

(5)	 Beanstandungen gegen die mitgeteilten bei-
tragslosen Versorgungspunkte sind innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des 
Nachweises der KZVK schriftlich unmittelbar gegen-
über der KZVK zu erheben. Auf die Ausschlussfrist ist 
in dem Nachweis hinzuweisen.
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§ 10 Höhe der Anwartschaften für am 31.12.2001 schon 
und am 01.01.2002 noch Pflichtversicherte [*]

(1)	 Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und 
am 01.01.2002 noch Pflichtversicherten berechnen sich 
nach § 18 Abs. 2 BetrAVG, soweit sich aus Absatz 2 
nichts anderes ergibt. Satz 1 gilt entsprechend für Be-
schäftigte, die nach den am 31.12.2000 geltenden Vor-
schriften der KZVK als pflichtversichert gelten. § 35 a 
in der am 31.12.2001 geltenden Fassung der Satzung 
der KZVK findet Anwendung, soweit seine Vorausset-
zungen zum 31.12.2001 bereits erfüllt waren (*).
�
	
* Der Wortlaut des § 35 a der Satzung der KZVK a. F.:

§ 35a der Satzung der KZVK in der am 31.12.2001 
geltenden Fassung:

Versicherungsrente auf Grund des Gesetzes zur Verbesse-
rung der betrieblichen Altersversorgung

Bei einem Versicherten, der nach dem 21. Dezember 1974 
und nach Vollendung seines 35. Lebensjahres aus einem Ar-
beitsverhältnis ausgeschieden ist, auf  Grund dessen er 
a)	 seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen durch 
denselben Beteiligten oder dessen Rechtsvorgänger pflicht-
versichert gewesen ist oder
b)	 - wenn das Arbeitsverhältnis mindestens zwölf Jahre 
ohne Unterbrechung bestanden hatte - seit mindestens drei 
Jahren ununterbrochen durch denselben Beteiligten oder 
dessen Rechtsvorgänger pflichtversichert gewesen ist,
wird, wenn ein Anspruch auf Versicherungsrente entsteht, 
die Versicherungsrente hinsichtlich dieses Abschnittes der 
Pflichtversicherung abweichend von § 35 Abs. 1 Satz 1 wie 
folgt berechnet:
1.	 Der monatliche Betrag der Versicherungsrente beträgt 

für je zwölf Umlagemonate (§ 63 Abs. 5), die auf Grund 
des nach Buchstabe a oder b maßgebenden Arbeits-
verhältnisses zurückgelegt worden sind, 0,4 v. H. des 
Entgelts nach Nr. 2; ein verbleibender Rest von weniger 
als zwölf Umlagemonaten bleibt bei der Berechnung 
unberücksichtigt. 

2.	 Entgelt im Sinne der Nr. 1 ist das Entgelt, das nach § 
34 Abs. 1, 1 a und 2 im Zeitpunkt der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses gesamtversorgungsfähig gewesen 
wäre, wenn in diesem Zeitpunkt der Versicherungsfall 
eingetreten wäre und die Versorgungsrente am Ersten 
des folgenden Kalendermonats begonnen hätte. 

3.	 War der Versicherungsrentenberechtigte während des 
nach Nummer 1 maßgebenden Zeitraumes teilzeitbe-
schäftigt (§ 34a), ist für jeden Versicherungsabschnitt 
ein Beschäftigungsquotient und für das maßgebende 
Arbeitsverhältnis ein Gesamtbeschäftigungsquotient zu 
bilden (§ 34a Abs. 2 und 3). War der Versicherungsren-
tenberechtigte während des nach § 34 für die Berech-
nung des gesamtversorgungsfähigen Entgelts maßge-
benden Berechnungszeitraumes teilzeitbeschäftigt, gilt 
für die Ermittlung des Entgelts im Sinne der Nr. 2 § 34a 

Abs. 4 sinngemäß. Entgelt im Sinne der Nr. 2 ist das 
entsprechend dem Gesamtbeschäftigungsquotienten 
herabgesetzte Entgelt.

Erreicht der nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 sich ergebende Betrag nicht 
den Betrag, der sich bei Anwendung des § 35 Abs. 1 Satz 1 
Buchst. a, b, d und e auf den in Satz 1 bezeichneten Abschnitt 
der Pflichtversicherung ergeben würde, so ist dieser Betrag 
maßgebend. Eine Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses in 
den in § 28 Abs. 3 Satz 1 Buchst. a und b genannten Fällen gilt 
nicht als Unterbrechung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a.
�

(2)	 Für Beschäftigte in den alten Bundesländern, die 
am 01.01.2002 das 55. Lebensjahr vollendet haben (ren-
tennahe Jahrgänge), ist Ausgangswert für die bis zum 
31.12.2001 in der Zusatzversorgung (Gesamtversor-
gung) erworbene Anwartschaft die Versorgungsrente, 
die sich unter Beachtung der Maßgaben des § 72 der 
Satzung der KZVK, insbesondere unter Berücksichti-
gung der Mindestgesamtversorgung (§ 32 Abs. 5 der 
Satzung der KZVK a. F.) und des § 35 a Abs. 1 Satz 2 
der Satzung der KZVK a. F., für den Berechtigten bei 
Eintritt des Versicherungsfalls am 31.12.2001, frühes-
tens jedoch zum Zeitpunkt der Vollendung des 63. Le-
bensjahres vor Berücksichtigung des Abschlags erge-
ben würde. Von diesem Ausgangswert ist der Betrag 
abzuziehen, den die Versicherten aus dem Punktemo-
dell bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres vor Be-
rücksichtigung des Abschlags noch erwerben könnten, 
wenn für sie zusatzversorgungspflichtige Entgelte in 
Höhe des mit dem Gesamtbeschäftigungsquotienten 
vervielfachten gesamtversorgungsfähigen Entgelts 
gezahlt würden. Sind am 31.12.2001 die Voraussetzun-
gen für die Berücksichtigung des § 100 Abs. 3 der Sat-
zung der KZVK a. F. erfüllt, berechnet sich der Versor-
gungsvomhundertsatz nach dieser Vorschrift mit der 
Maßgabe, dass nach § 100 Abs. 3 Satz 2 der Satzung 
der KZVK a. F. abzuziehende Monate die Monate sind, 
die zwischen dem 31.12.1991 und dem Ersten des Mo-
nats liegen, der auf die Vollendung des 63. Lebensjah-
res folgt. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Beschäftigte, die 
am 31.12.2001 das 52. Lebensjahr vollendet haben und 
eine Rente für schwerbehinderte Menschen beanspru-
chen könnten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits 
das 60. Lebensjahr vollendet hätten, entsprechend mit 
der Maßgabe, dass an die Stelle des 63. Lebensjahres 
das entsprechende, für sie individuell frühestmögliche 
Eintrittsalter in die abschlagsfreie Rente für schwer-
behinderte Menschen maßgeblich ist. Werden in den 
Fällen des Satzes 4 die Voraussetzungen für die Min-
destgesamtversorgung zwischen dem Zeitpunkt der 
Hochrechnung nach Satz 4 und der Vollendung des 
63. Lebensjahres erfüllt, erfolgt die Berechnung der 
Anwartschaft abweichend von Satz 4 bezogen auf den 
Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen der Mindest-
gesamtversorgung erfüllt wären.
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(3)	 Für Beschäftigte, die vor dem 14. November 2001 
Altersteilzeit oder einen Vorruhestand vereinbart ha-
ben, gilt Absatz 2 mit folgenden Maßgaben:
a)	 An die Stelle des 63. Lebensjahres tritt das verein-

barte Ende des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
bzw. in den Fällen des Vorruhestandes das Alter, 
zu dem nach der Vorruhestandsvereinbarung die 
Rente beginnen würde.

b)	 Der anzurechnende Bezug nach Absatz 4 wird 
in den Fällen, in denen die Mindestgesamtver-
sorgung nach dem bis zum 31. Dezember 2000 
geltenden Zusatzversorgungsrecht maßgeblich 
gewesen wäre, um die Abschläge vermindert, die 
sich zu dem Zeitpunkt, auf den die Startgutschrift 
hochgerechnet wird, voraussichtlich ergeben wer-
den; diese Abschläge sind der Zusatzversorgungs-
einrichtung vom Mitarbeiter in geeigneter Weise 
nachzuweisen. Die Startgutschrift ist in den Fällen 
des Satzes 1 um den Betrag der sich im Zeitpunkt 
der Hochrechnung nach Satz 1 voraussichtlich er-
gebenden Abschläge satzungsgemäß zu erhöhen.

(3a) Pflichtversicherte, bei denen der Versicherungsfall 
der vollen Erwerbsminderung vor dem 1. Januar 2007 
eingetreten ist, deren Startgutschrift nach Absatz 1 be-
rechnet wurde und die am 31. Dezember 2001
a)	 das 47. Lebensjahr vollendet sowie
b)	 mindestens 120 Umlagemonate zurückgelegt 

hatten,
erhalten in Abweichung von dem üblichen Verfahren 
eine zusätzliche Startgutschrift in Höhe des Betrages, 
um den die Startgutschrift nach Absatz 2 die Start-
gutschrift nach Absatz 1 übersteigt; bei Berechnung 
der Startgutschrift nach Absatz 2 sind die Maßgaben 
der Sätze 2 und 3 zu beachten. Die Berechnung erfolgt 
bezogen auf die Vollendung des 63. Lebensjahres. 
Als anzurechnender Bezug wird die tatsächliche, ent-
sprechend Absatz 5 auf das vollendete 63. Lebensjahr 
hochgerechnete gesetzliche Rente zugrunde gelegt. 
Die sich nach den Sätzen 1 bis 3 ergebende zusätzliche 
Startgutschrift gilt als soziale Komponente im Sinne 
des § 8.

(4)	 Für die Berechnung der beitragslosen Versor-
gungspunkte nach Absatz 2 ist die Rentenauskunft 
des gesetzlichen Rentenversicherungsträgers zum 
Stichtag 31.12.2001 nach Durchführung einer Konten-
klärung maßgebend. Die Pflichtversicherten haben, 
sofern sie nicht bereits über eine Rentenauskunft aus 
dem Jahr 2001 verfügen, bis zum 30.09.2002 eine Ren-
tenauskunft zu beantragen und diese unverzüglich der 
KZVK zu übersenden. Sofern die Rentenauskunft aus 
von den Pflichtversicherten zu vertretenden Gründen 
bis zum 31.12.2003 nicht beigebracht wird, werden die 
beitragslosen Versorgungspunkte nach Absatz 1 be-
rechnet. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die 
KZVK eine angemessene Fristverlängerung gewäh-
ren. Soweit bis zum 31.12.2002 bereits ein bestands- 
oder rechtskräftiger Rentenbescheid der gesetzlichen 

Rentenversicherung vorliegt, ist - abweichend von Satz 
1 - dieser Grundlage für die Berechnung nach Absatz 
2. 

(5)	 Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebens-
jahres werden Entgeltpunkte in Höhe des jährlichen 
Durchschnitts der in dem Zeitraum vom 01.01.1999 bis 
31.12.2001 tatsächlich aus Beitragszeiten erworbenen 
Entgeltpunkte in Ansatz gebracht. Bei Pflichtversicher-
ten, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versichert sind, wird der anzurechnende Bezug nach 
der bisher geltenden Regelung berücksichtigt; Zu-
schüsse werden in Höhe des jährlichen Durchschnitts 
der in der Zeit vom 01.01.1999 bis 31.12.2001 tatsächlich 
gemeldeten Zuschüsse in Ansatz gebracht. Ist in den 
Jahren 1999 bis 2001 kein zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt bezogen worden, ist gesamtversorgungsfähi-
ges Entgelt das zusatzversorgungspflichtige Entgelt, 
das sich ergeben hätte, wenn für den gesamten Monat 
Dezember 2001 eine Beschäftigung vorgelegen hätte. 

Sind in den Jahren 1999 bis 2001 keine Entgeltpunkte 
erworben worden, ist für die Ermittlung der Entgelt-
punkte das rentenversicherungspflichtige Entgelt maß-
gebend, das im Monat Dezember 2001 bezogen wor-
den wäre, wenn während des gesamten Monats eine 
Beschäftigung vorgelegen hätte; für die Ermittlung der 
Zuschüsse gilt dies entsprechend. 

(6)	 Für die Berechnung der beitragslosen Versor-
gungspunkte nach Absatz 1 und 2 haben die Pflicht-
versicherten bis zum 31.12.2002 ihrem Dienstgeber 
den Familienstand am 31.12.2001 (§ 32 Abs. 3 c Satz 1 
Buchst. a und b der Satzung der KZVK a. F.) mitzu-
teilen. Der Dienstgeber hat die Daten an die KZVK zu 
melden. 

(7)	 Für die Dynamisierung der Anwartschaften gel-
ten die Regelungen der Satzung der KZVK.

§ 11 Höhe der Anwartschaften für am 01.01.2002 
beitragsfrei Versicherte [*]

(1)	 Die beitragslosen Versorgungspunkte der am 
01.01.2002 beitragsfrei Versicherten werden nach 
der am 31.12.2001 geltenden Versicherungsrentenbe-
rechnung ermittelt. Für die Dynamisierung der An-
wartschaften gelten die Regelungen der Satzung der 
KZVK. 

(2)	 Für Beschäftigte, für die § 107 a der Satzung der 
KZVK a. F. gilt, findet Absatz 1 mit der Maßgabe An-
wendung, dass beitragslose Versorgungspunkte nur 
nach § 35 a der Satzung der KZVK a. F. berechnet wer-
den und dass der Berechnung das Entgelt zugrunde 
zu legen ist, das bei Pflichtversicherung in den letzten 
fünf Jahren vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zusatzversorgungspflichtig gewesen wäre. Für Be-
schäftigte nach Satz 1 gilt die Wartezeit als erfüllt.
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(3)	 Für die freiwillig Weiterversicherten gilt Absatz 1 
entsprechend. 

§ 12 Übergangsregelung für die Hinzurechnung 
von Versorgungspunkten [*]

Bei Beschäftigten, die am 01.01.2002 bereits 20 Jahre 
pflichtversichert sind, werden für jedes volle Kalen-
derjahr der Pflichtversicherung bis zum 31.12.2001 
durchschnittlich mindestens 1,84 Versorgungspunkte 
berücksichtigt. Bei Beschäftigten, deren Gesamtbe-
schäftigungsquotient am 31.12.2001 kleiner als 1,0 ist, 
gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass der 
Faktor 1,84 mit dem am 31.12.2001 maßgebenden Ge-
samtbeschäftigungsquotienten multipliziert wird.

§ 13 Sterbegeld [*]

Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts 
Anspruchsberechtigten unter Berücksichtigung des am 
31.12.2001 maßgebenden Gesamtbeschäftigungsquoti-
enten in folgender Höhe gezahlt für Sterbefälle:
im Jahr 2002 	 1.535,00 Euro,
im Jahr 2003 	 1.500,00 Euro,
im Jahr 2004 	 1.200,00 Euro,
im Jahr 2005 	    900,00 Euro,
im Jahr 2006 	    600,00 Euro,
im Jahr 2007 	    300,00 Euro.

Ab dem Jahr 2008 fällt das Sterbegeld weg.

§ 14 Inkrafttreten [*]

Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ab-
lauf des 31.12.2000 geschlossen. Für das Jahr 2001 gel-
ten die bisherigen arbeitsrechtlichen Regelungen fort.
Anstelle von § 3 der Versorgungsverordnung finden 
bis 31.12.2002 § 16 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b erste Alterna-
tive und § 17 der Satzung in der am 31.12.2001 maßge-
benden Fassung weiterhin Anwendung.
Diese Ordnung tritt zum 01.01.2002 in Kraft.

Protokollnotizen:
1.	 Dienstgeber- und Mitarbeiterseite der Zentral-

KODA verpflichten sich, vor späteren Änderun-
gen von Vorschriften der Satzung der KZVK, die 
das materielle Leistungsrecht betreffen, Verhand-
lungen mit dem Ziel eines einheitlichen Vorge-
hens in den Organen der KZVK aufzunehmen. 

	 Kommen übereinstimmende Beschlüsse der ar-
beitsrechtlichen Kommissionen zustande, werden 
sich Dienstgeber- und Mitarbeiterseite gemein-
sam dafür einsetzen, dass diese in die Satzung der 
KZVK übernommen werden.

2.	 Dienstgeber- und Mitarbeiterseite der Bistums-
KODA machen sich zur juristischen Zulässig-
keit des rückwirkenden Systemwechsels zum 
31.12.2000 die Anlage 1 zum Altersvorsorgeplan 
2001 zu eigen.

3.	 Dienstgeber- und Mitarbeiterseite der Bistums-
KODA verpflichten sich zum Nachverhandeln, 
sofern festgestellt wird, dass eine der beschlosse-
nen Regelungen in der Versorgungsordnung sich 
zuungunsten von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern auswirkt.

Anlage 1 (*) 
Altersvorsorgeplan 2001
Berlin 13.11.01, 18:30 Uhr

Dieser Tarifvertrag gilt einheitlich für die Tarifgebiete 
Ost und West

1.	 Ablösung des Gesamtversorgungssystems
1.1	 Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird 

mit Ablauf des 31.12.2000 geschlossen und durch 
das Punktemodell ersetzt. Zur juristischen Bewer-
tung vgl. Anlage 1.

1.2	 Auf ein Zurückfallen der Renten und Anwart-
schaften auf den Stand des Jahres 2000 wird 
verzichtet.

1.3	 Durch den Systemwechsel erhalten die Arbeit-
nehmer die Möglichkeit, eine zusätzliche kapital-
gedeckte Altersversorgung durch eigene Beiträge 
unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förde-
rung aufzubauen (Riester-Rente). Diese Möglich-
keit soll auch bei den Zusatzversorgungskassen 
eröffnet werden. 

	 Die Möglichkeit der Entgeltumwandlung besteht 
derzeit - einheitlich für alle Arbeitnehmer - nicht; 
die Tarifvertragsparteien geben sich eine Ver-
handlungszusage für eine tarifvertragliche Rege-
lung zur Entgeltumwandlung. 

1.4	 Die Umlagefinanzierung wird auch nach System-
wechsel beibehalten. Sie kann schrittweise nach 
den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzversor-
gungskassen durch Kapitaldeckung abgelöst wer-
den (Kombinationsmodell). 

2.	 Punktemodell
2.1	 Die Leistungsbemessung erfolgt nach dem Punk-

temodell. Es werden diejenigen Leistungen zuge-
sagt, die sich ergeben würden, wenn eine Gesamt-
Beitragsleistung von 4 v.H. vollständig in ein ka-
pitalgedecktes System eingezahlt würde.

2.2	 Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, 
werden die tatsächlich erzielten Kapitalerträge 
veranschlagt. 

	 Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird 
jährlich die laufende Verzinsung der zehn größ-
ten Pensionskassen gemäß jeweils aktuellem Ge-
schäftsbericht des Bundesaufsichtsamtes für das 
Versicherungswesen (bzw. Nachfolgeeinrichtung) 
zugrunde gelegt. 

	 Überschüsse werden wie bei einer Pensionskas-
se festgestellt. Von diesen Überschüssen wer-
den nach Abzug der Verwaltungskosten (soweit 
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fiktiv: 2 v.H.) vorrangig die sozialen Komponen-
ten und dann Bonuspunkte finanziert.

	 Soziale Komponenten sind:
a.	 Zurechnungszeiten bei Erwerbsminde-

rungs- und Hinterbliebenenrenten (vgl. 
Textziffer 2.5) 

b.	 Kindererziehungszeiten 
Berücksichtigung eines Beitrages von 
20 Euro pro Monat pro Kind für die Dau-
er der gesetzlichen Erziehungszeit (ohne 
Beschäftigung).

c.	 Übergangsregelung für alle Versicherten 
mit einer Mindestpflichtversicherungszeit 
von 20 Jahren, die monatlich weniger als 
3.600 DM brutto verdienen. Ihre erworbe-
nen Anwartschaften werden festgestellt 
und ggf. auf mindestens 0,8 Versorgungs-
punkte für jedes volle Kalenderjahr der 
Pflichtversicherung angehoben (Einbezie-
hung des Beschäftigungsquotienten).

2.3	 Die als Anlage beigefügte Tabelle kommt zur 
Anwendung. Diese Tabelle basiert auf folgenden 
Parametern:

	 Ein Zinssatz entsprechend § 2 der Deckungsrück-
stellungsverordnung von derzeit 3,25 v.H. vor 
Eintritt des Versorgungsfalls wird zugrunde ge-
legt. Nach Eintritt des Versorgungsfalls gilt ein 
Zinssatz von 5,25 v.H. Bei Änderungen des Ver-
ordnungs-Zinssatzes gilt dieser bis zum Wirksam-
werden einer entsprechenden tarifvertraglichen 
Anpassung fort. Die versicherungsmathemati-
schen Berechnungen basieren auf den Richttafeln 
1998 von Klaus Heubeck.

2.4	 Die Versicherungsfälle entsprechen denen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung (Altersrenten, 
Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenren-
ten). Bei teilweiser Erwerbsminderung wird die 
Hälfte des Betrages gezahlt, der bei voller Er-
werbsminderung zustünde.

	 Abschläge werden für jeden Monat der vorzeiti-
gen Inanspruchnahme der Rente (wie gesetzliche 
Rentenversicherung) in Höhe von 0,3 v.H. erho-
ben; höchstens jedoch insgesamt 10,8 v.H.

2.5	 Bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen-
renten vor Vollendung des 60. Lebensjahres wer-
den Versorgungspunkte hinzugerechnet. Für ein 
Referenzentgelt wird für jedes Kalenderjahr vor 
Vollendung des 60. Lebensjahres je ein Versor-
gungspunkt hinzugerechnet.

2.6	 Von den Verpflichtungen zur Beitragszahlung in 
der Textziffer 2.1 dieses Tarifvertrages kann bis zu 
einer Mindesthöhe von zwei v.H. für die Dauer 
von bis zu drei Jahren im Rahmen eines landes-
bezirklichen Tarifvertrages abgewichen werden, 
wenn sich der Betrieb in einer wirtschaftlichen 
Notlage befindet. Die Feststellung der wirtschaftli-
chen Notlage wird durch eine paritätisch besetzte 

Kommission der Tarifvertragsparteien getroffen. 
Die Regelung kann verlängert werden.

2.7	 Entgelte aus Altersteilzeit werden in Höhe des 
vereinbarten Entgelts mindestens jedoch mit 
90 % des vor Beginn der Altersteilzeit maßgeben-
den Wertes berücksichtigt (wie nach bisherigem 
Recht). Fälle des Vorruhestandes werden wie 
nach altem Recht behandelt. 

3.	 Übergangsrecht
3.1	 Die Höhe der laufenden Renten und der Aus-

gleichsbeträge wird zum 31.12.2001 festgestellt.
3.2	 Die laufenden Renten werden als Besitzstands-

renten weitergezahlt. Die abbaubaren Ausgleichs-
beträge werden in Höhe des Dynamisierungsge-
winns abgebaut.

3.3	 Die Besitzstandsrenten und die Neurenten wer-
den beginnend mit dem Jahr 2002 jeweils zum 
1.7. eines Jahres bis 2007 mit 1 v.H. jährlich 
dynamisiert.

3.4	 Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und 
am 1.1.2002 noch pflichtversicherten Arbeitneh-
mer werden wie folgt berechnet:

3.4.1	Es gelten die Berechnungsvorgaben des § 18 Abs. 
2 BetrAVG. Der danach festgestellte Betrag wird 
in Versorgungspunkte unter Berücksichtigung ei-
nes Zinssatzes von 3,25 umgerechnet und in das 
Punktemodell transferiert. Die transferierten Ver-
sorgungspunkte nehmen an der Dynamisierung 
nach Ziffer 2.2 teil.

3.4.2	Für Arbeitnehmer im Tarifgebiet West, die am 
1.1.2002 das 55. Lebensjahr vollendet haben (ren-
tennahe Jahrgänge), gilt folgende Besitzstands-
regelung: Auf der Grundlage des am 31.12.2000 
geltenden Rechts der Zusatzversorgung ist Aus-
gangswert für die Bemessung des in das Punkte-
modell zu transferierenden Betrages die individu-
ell bestimmte Versorgungsrente im Alter von 63 
(bei Behinderten Alter entsprechend gesetzlicher 
Rentenversicherung) unter Berücksichtigung der 
Mindestgesamtversorgung und des § 44 a VBL-
Satzung bzw. entsprechende Versorgungsrege-
lung; die gesetzliche Rente ist nach persönlichen 
Daten anzurechnen; von diesem nach den Bemes-
sungsgrößen per 31.12.2001 einmalig ermittelten 
Ausgangswert ist die aus dem Punktemodell 
noch zu erwerbende Betriebsrente abzuziehen; 
die Differenz ist die Besitzstandsrente; sie wird 
in Versorgungspunkte umgerechnet und in das 
Punktemodell transferiert.

3.4.3	Textziffer 3.4.2 gilt entsprechend für solche Ar-
beitnehmer, die im Jahre 2001 das 55. Lebensjahr 
vollendet und vor Inkrafttreten des Tarifvertra-
ges Altersteilzeit bzw. Vorruhestand vereinbart 
haben.

3.5	 Die im bisherigen Versorgungssystem erwor-
benen Anwartschaften von Arbeitnehmern, 
die am 1.1.2002 nicht mehr pflichtversichert 
sind und die eine unverfallbare Anwartschaft 
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haben, werden entsprechend der bisherigen 
Versicherungsrentenberechnung festgestellt, 
transferiert und nicht dynamisiert.

4.	 Finanzierung
4.1	 Jede Kasse regelt ihre Finanzierung selbst.
	 Zusätzlicher Finanzbedarf über die tatsächliche 

Umlage des Jahres 2001 hinaus (Stichtag 1.11.2001) 
– mindestens jedoch ab Umlagesatz von 4 v. H. – 
wird durch steuerfreie, pauschale Sanierungsgel-
der gedeckt.

	 Im Tarifgebiet West verbleibt es bei den von den 
Arbeitnehmern bei Zusatzversorgungskassen ge-
leisteten Beiträgen.

4.2	 Für die VBL-West gilt: 
	 Ab 2002 betragen die Belastungen der Arbeitgeber 

8,45 v.H. Dies teilt sich auf in eine steuerpflichtige, 
mit 180 DM/Monat pauschal versteuerte Umlage 
von 6,45 v.H. und steuerfreie pauschale Sanie-
rungsgelder von 2,0 v.H., die zur Deckung eines 
Fehlbetrages im Zeitpunkt der Schließung dienen 
sollen. 

	 Ab 2002 beträgt der aus versteuertem Einkommen 
zu entrichtende Umlagebeitrag der Arbeitnehmer 
1,41 v. H.

4.3	 Die Verteilung der Sanierungsgelder auf Arbeit-
geberseite bestimmt sich nach dem Verhältnis der 
Entgeltsumme aller Pflichtversicherten zuzüglich 
der neunfachen Rentensumme aller Renten zu 
den entsprechenden Werten, die einem Arbeitge-
berverband bzw. bei Verbandsfreien, den einzel-
nen Arbeitgebern zuzurechnen sind; ist ein ver-
bandsfreier Arbeitgeber einer Gebietskörperschaft 
mittelbar oder haushaltsmäßig im Wesentlichen 
zuzuordnen, wird dieser bei der Gebietskörper-
schaft einbezogen. 

	 Arbeitgebern, die seit dem 1. November 2001 
durch Ausgliederung entstanden sind, sind zur 
Feststellung der Verteilung der Sanierungszu-
schüsse Renten in dem Verhältnis zuzurechnen, 
das dem Verhältnis der Zahl der Pflichtversicher-
ten des Ausgegliederten zu der Zahl der Pflicht-
versicherten des Ausgliedernden zum 1. Novem-
ber 2001 entspricht.

4.4	 Bei abnehmendem Finanzierungsbedarf für die 
laufenden Ausgaben werden die übersteigenden 
Einnahmen – getrennt und individualisierbar – 
zum Aufbau einer Kapitaldeckung eingesetzt. 

5.	 Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass 
mit diesem Tarifvertrag das Abwandern von Be-
trieben oder Betriebsteilen aus den Zusatzver-
sorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes 
verhindert wird.

	 Während der Laufzeit des Tarifvertrages über-
prüfen die Tarifvertragsparteien, ob es zu signifi-
kanten Abwanderungen aus einzelnen Zusatzver-
sorgungseinrichtungen gekommen ist. Sie beauf-
tragen einen Gutachter, die Gründe für eventuelle 

Abwanderungen darzustellen. Dies gilt auch für 
den Tarifvertrag über sozialverträgliche Begleit-
maßnahmen im Zusammenhang mit der Umge-
staltung der Bundeswehr.

6.	 Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.12.2007.

Anlage 1 zum Altersvorsorgeplan 2001 (*)
Juristische Zulässigkeit des rückwirkenden 

Systemwechsels zum 31.12.2000

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der 
rückwirkende Wechsel vom Gesamtversorgungssys-
tem in ein Punktemodell zum 1.1.2001 verfassungs-
rechtlich zulässig ist. Dies gilt auch für den Transfer 
der am 31.12.2000 bestehenden Anwartschaften.

Für das Jahr 2001 ist aus verwaltungstechnischen 
Gründen eine Einführungsphase für das neue System 
vorgesehen, in der sich Anwartschaften technisch wei-
terhin nach den Berechnungsmethoden des alten Sys-
tems fortentwickeln. Diese für die Betroffenen günstige 
Übergangsregelung liegt in der Normsetzungsbefug-
nis der Tarifvertragsparteien. 

Seit dem Ergebnis der Tarifrunde 2000 konnte niemand 
auf den Fortbestand des bisherigen Versorgungssys-
tems vertrauen und deshalb davon ausgehen, dass 
diese unverändert bestehen bleiben würde.

Sollte ein Bundesgericht abschließend feststellen, dass 
Arbeitnehmer oder Versorgungsempfänger mit Vor-
dienstzeiten (Beschäftigungen außerhalb des öffent-
lichen Dienstes) im neuen System im Hinblick auf 
den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
22.03.2000 (1 BvR 1136/96) höhere als die überführten 
Ansprüche zustehen, werden den Berechtigten diese 
Ansprüche auch dann rückwirkend erfüllt, wenn sie 
sie nicht vor der neuen Entscheidung geltend gemacht 
haben.
 

Anlage 2 zum Altersvorsorgeplan 2001 (*)

Rentenformel im Punktemodell ohne Zwischenschal-
tung eines Regelbeitrages und bei Überschussanteilen 
in Form von beitragslosen Versorgungspunkten

Die Rentenhöhe ist abhängig von der gesamten Er-
werbsbiografie im öffentlichen Dienst. In jedem Be-
schäftigungsjahr t werden Versorgungspunkte VPt er-
worben. Die Höhe der Versorgungspunkte ergibt sich 
aus der Formel:

VPt = Et / RE x Tabx

Ggf. wird VPt aus Überschüssen erhöht.
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Darin bedeuten
VPt	 Versorgungspunkt für das Jahr t
Et	 Entgelt des Versicherten im Jahr t
RE	 Referenzentgelt 
Tabx	Tabellenwert für das Alter x des Versicherten im  
	 Jahr t
Im Versorgungsfall ergibt sich die Rente nach der 
Formel

Rente = [ Summe aller VPt ] x Messbetrag

Der Messbetrag beträgt 0,4 % des Referenzentgeltes.
x Tabx x Tabx x Tabx x Tabx
17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0
18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0
19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0
20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0
21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9
22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9
23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9
24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9
25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9
26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8
27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8

28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 u. 
älter 0,8

 
Anlage 11

Entgeltumwandlung

Abschnitt 1
Der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeit-
nehmer im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Eumw 
/VKA) vom 18.02.2003 findet keine Anwendung.
Anspruch auf Entgeltumwandlung besteht gemäß § 3 
Absatz 2 AVO i.V.m. Beschluss der Zentral-KODA zur 
Entgeltumwandlung vom 15.04.2002 in der jeweils gel-
tenden Fassung unter Berücksichtigung der Ausfül-
lungsregelungen in Abschnitt 2.

Abschnitt 2
Ausfüllungsregelungen zur Betrieblichen 

Altersversorgung durch Entgeltumwandlung im 
Bistum Mainz

I Ergänzende Regelungen zu Nr. 1 Zentral-KODA-
Beschluss Entgeltumwandlung

1.	 Anspruch auf Entgeltumwandlung zugunsten der 
betrieblichen Altersversorgung
Der Mitarbeiter hat einen individual-rechtlichen An-
spruch auf Entgeltumwandlung zugunsten seiner be-
trieblichen Altersversorgung gemäß § 1a Abs. 1 Satz 
1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG. Vo-
raussetzung ist, dass der Mitarbeiter aufgrund der 

Beschäftigung oder Tätigkeit bei dem Dienstgeber, 
gegen den sich der Anspruch auf Entgeltumwandlung 
richten würde, in der gesetzlichen Rentenversicherung 
der Angestellten und Arbeiter pflichtversichert (§ 17 
Abs. 1 Satz 3 BetrAVG) und beitragspflichtig ist. Der 
Anspruch besteht nicht für einen Mitarbeiter, der sich 
in der gesetzlichen Rentenversicherung hat befreien 
lassen; ausgenommen ist ebenso ein geringfügig Be-
schäftigter, wenn dieser nicht von der Möglichkeit des 
Verzichts auf die Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 
Satz 2 SGB VI Gebrauch gemacht hat.

Entgeltumwandlung liegt begrifflich vor, wenn ver-
einbarte künftige Arbeitsentgelt-ansprüche5  nicht als 
„Barlohn“ an den Mitarbeiter ausgezahlt bzw. über-
wiesen, sondern für den Aufbau von Anwartschaften 
auf betriebliche Altersversorgung wertgleich umge-
wandelt werden (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG).

Keine Entgeltumwandlung sondern Entgeltverwen-
dung liegt vor, wenn von dem Mitarbeiter zunächst 
zugeflossenes Arbeitsentgelt für Zwecke seiner be-
trieblichen Altersversorgung verwendet wird. Der 
Mitarbeiter kann nach § 1a Abs. 3 BetrAVG verlangen, 
dass seine betriebliche Altersversorgung die Voraus-
setzungen für eine steuerliche Förderung nach §§ 10a, 
82 Abs. 2 EStG erfüllt. Dem Mitarbeiter wird dadurch 
eine Wahlmöglichkeit eingeräumt, ob er im Rahmen 
seiner betrieblichen Altersversorgung zusätzlich oder 
alternativ zur Entgeltumwandlung die steuerliche För-
derung über Zulage oder Sonderausgabenabzug (sog. 
Riester-Modell) in Anspruch nehmen will. Entscheidet 
sich der Mitarbeiter für diesen Weg, so wird der von 
ihm hierfür bestimmte Entgeltbetrag voll der Einkom-
mensteuer unterworfen und unterliegt der Sozialversi-
cherungspflicht. Diese sog. Nettoumwandlung (Netto-
entgeltverwendung) nach §§ 10a, 82 ff. EStG wird von 
den Ergänzenden Regelungen zu Nr. 1 des Zentral-
KODA-Beschlusses nicht erfasst, da sie aus bereits ver-
steuertem und verbeitragtem Arbeitsentgelt erfolgt.

Der Anspruch auf Entgeltumwandlung besteht unab-
hängig von der Höhe des individuellen Arbeitsentgelts 
bis zu einer Höhe von 4 % der jeweiligen Beitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Arbeiter und Angestellten6 . Macht der Mitar-
beiter von seinem Anspruch auf Entgeltumwandlung 
Gebrauch, muss er von seinem Arbeitsentgelt jährlich 
einen Betrag in Höhe von mindestens einem Hun-
dertsechzigstel (1/160) der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 
1 SGB IV für seine betriebliche Altersversorgung ver-
wenden (§ 1a Abs. 1 Satz 4 BetrAVG)7.

5	 Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 4. Februar 
2000, IV C 5 – S. 2332 – 11/00, BStBl. 2000 I S. 354

6	 Dies sind im Jahr 2002 jährlich 2.160 €.
7	 Dies sind im Jahr 2002 jährlich 175,88 €.
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Die Durchführung der Entgeltumwandlung erfolgt 
grundsätzlich bei der kirchlichen Zusatzversorgungs-
kasse Köln; für die Redakteure/innen der Gesellschaft  

für kirchliche Publizistik Mainz mbH und Co. KG 
(kurz: GKPM) erfolgt diese beim Versorgungswerk 
der Presse GmbH. Die Arbeitsentgeltansprüche wer-
den nach dem sog. Punktemodell im Sinne der von 
der Bistums-KODA am 19.6.2002 beschlossenen Ver-
sorgungsordnung in eine sofort unverfallbare Versor-
gungsanwartschaft umgewandelt. Die Leistungsbe-
messung erfolgt nach den für die freiwillige Versiche-
rung im Punktemodell nach der Satzung der KZVK je-
weils geltenden Regelungen. Es werden nur diejenigen 
Leistungen zugesagt, die sich aus der Anwendung des 
Punktemodells ergeben (Beitragszusage).

Wird ein Mitarbeiter im Falle des Arbeitgeberwech-
sels bei der KZVK pflichtversichert, kann im Einver-
nehmen mit dem Dienstgeber vereinbart werden, dass 
eine bestehende Entgeltumwandlungsvereinbarung 
bei Vorliegen eines sachlichen Grundes bei einer ande-
ren Kasse fortgeführt wird.

Die Entgeltumwandlung ist   derzeit   im Rahmen des 
§ 3 Nr. 63, § 40b EStG steuerlich sowie im Rahmen des 
§ 115, § 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IV auch beitragsrechtlich 
begünstigt.

2.	 Umwandelbare Arbeitsentgeltbestandteile
a)	 Steuerfreie Aufwandsentschädigungen, die in § 3 

Nr. 26 EStG genannten steuerfreien Einnahmen, 
die nach § 2 der Arbeitsentgeltverordnung nicht 
dem Arbeitsentgelt zuzurechenden Zuwendun-
gen, Beihilfen etc. sowie vermögenswirksame Leis-
tungen im Sinne des Vermögensbildungsgesetzes 
können nicht in Anwartschaften auf betriebliche 
Altersversorgung umgewandelt werden.

b)	 Stellt der Mitarbeiter Teile seines regelmäßigen 
monatlichen Arbeitsentgelts für seine betriebliche 
Altersversorgung zur Verfügung, so müssen die 
Beträge während des laufenden Kalenderjahres 
monatlich gleichbleibend hoch sein (§ 1a Abs. 1 
Satz 5 BetrAVG).

3.	 Fälligkeit des umzuwandelnden Arbeitsentgelts
Das umzuwandelnde Arbeitsentgelt ist in dem Zeit-
punkt fällig, in dem dem Mitarbeiter das zusatzversor-
gungspflichtige Arbeitsentgelt zufließt. 

4.	 Verfahren der Entgeltumwandlung
Die Entgeltumwandlung kommt durch eine Vereinba-
rung zwischen Mitarbeiter und Dienstgeber zustande 
(§ 1a Abs. 1 Satz 2 BetrAVG). Der Anspruch auf Ent-
geltumwandlung ist vom Mitarbeiter spätestens vier 
Wochen vor dem Ersten des Monats, in dem die ent-
sprechende Vereinbarung in Kraft treten soll, schrift-
lich gegenüber dem Dienstgeber geltend zu machen. 

Der Mitarbeiter ist daran für die Dauer des laufenden 
Kalenderjahres gebunden.
Die Vereinbarung zur Entgeltumwandlung kann aus 
wichtigem Grund im Einvernehmen mit dem Dienst-
geber geändert werden (z. B. bei Beginn eines Alters-
teilzeitarbeitsverhältnisses wegen der Verringerung 
des Aufstockungsbetrages). Im Falle der Kollision 
der Entgeltumwandlung mit einer (bestehenden oder 
künftigen) Gehaltspfändung kann der Dienstgeber von 
einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, das 
zum Ablauf des auf die Kündigung folgenden Monats 
wirksam wird.

II Ergänzende Regelung zu Nr. 3 
(Bemessungsgrundlagen) Zentral-KODA-Beschluss 

Entgeltumwandlung

1.	 Bemessungsgrundlage für künftige Erhöhungen 
des Arbeitsentgelts sowie andere Dienstgeberleistun-
gen (Krankenbezüge, betriebliche Altersversorgung, 
Weihnachtszuwendung ...) bleibt das bisherige, unge-
kürzte Arbeitsentgelt. Das umzuwandelnde Arbeits-
entgelt gehört nicht zum Arbeitseinkommen im Sinne 
von § 850 Abs. 2 ZPO.

2.	 Macht ein Mitarbeiter im Laufe seines Altersteil-
zeitarbeitsverhältnisses von der Entgeltumwandlung 
Gebrauch, besteht kein Anspruch auf Erhöhung des 
durch die Umwandlung verringerten Aufstockungs-
betrages durch den Dienstgeber.

III Ergänzende Regelung zu Nr. 5 
(Zuschuss des Dienstgebers) 

Zentral-KODA-Beschluss Entgeltumwandlung

1.	 Wandelt ein krankenversicherungspflichtig Be-
schäftigter Entgelt um, leistet der Arbeitgeber in jedem 
Monat, in dem Arbeitsentgelt umgewandelt wird, ei-
nen Zuschuss in Höhe von 13 % des jeweiligen sozial-
versicherungsfrei in die zusätzliche betriebliche Alters-
versorgung umgewandelten Betrages. Der Zuschuss 
wird nicht gewährt im Falle der Nettoumwandlung.
2.	 Für umgewandelte Beiträge, die unter Berücksich-
tigung des Höchstbetrages im Jahresdurchschnitt die 
steuerlichen Freibeträge überschreiten, besteht kein 
Anspruch auf einen Zuschuss.
3.	 Der Mitarbeiter hat überzahlte Zuschüsse 
zurückzuerstatten. 
4.	 Der Zuschuss ist spätestens zum Zahlungstermin 
des Dezembergehaltes fällig. Scheidet der Mitarbeiter 
vorher aus, ist der Zuschuss zum Zeitpunkt des Aus-
scheidens fällig. Aus abrechnungstechnischen und 
steuerlichen Gründen soll der Zuschuss einmal im 
Jahr gezahlt werden. Der Zuschuss wird vom Dienst-
geber an die zuständige Altersvorsorgeeinrichtung 
abgeführt.
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IV Inkrafttreten

Die Ausfüllungsregelungen zum Anspruch auf Ent-
geltumwandlung nach dem Zentral-KODA-Beschluss 
in seiner jeweils geltenden Fassung bestehen, solange 
der Anspruch auf Entgeltumwandlung gesetzlich er-
möglicht wird.

Anlage 12
Arbeitsbefreiung

Abschnitt 1
Ergänzend zu § 29 Absatz 1 TVöD besteht gemäß 
den Voraussetzungen des Abschnitts 2 Anspruch auf 
Arbeitsbefreiung. § 29 Absatz 4 TVöD findet keine 
Anwendung.

Protokollnotiz:
Zu den „begründeten Fällen“ im Sinne des § 29 Absatz 
3 TVöD können auch solche Anlässe gehören, für die 
sonst kein Anspruch auf Arbeitsbefreiung besteht (z. B. 
Umzug aus persönlichen Gründen).

Abschnitt 2.1.
Ergänzende Arbeitsbefreiung zu § 29 Absatz 1 TVöD

1.	 Bei Niederkunft der Ehefrau� 2 Arbeitstage 
2.	 Bei Tod der Großeltern, Schwiegereltern, Stiefel-

tern oder Geschwister� 1 Arbeitstag
3.	 Bei Besuch von Katholikentagen bzw. von Kir-

chentagen,	soweit dienstliche Belange nicht ent-
gegenstehen� 1 Arbeitstag

4.	 Bei Eheschließung der Mitarbeiterin oder des Mit-
arbeiters� 1 Arbeitstag

5.	 Bei Taufe, Erstkommunion, Firmung oder ent-
sprechenden religiösen Feiern eines Kindes von 
Beschäftigten an diesem Festtage� 1 Arbeitstag

6.	 Bei Übernahme eines Tauf- oder Firmpatenamtes
	 sowie als Erstkommunion- oder Firmhelfer an-

lässlich der Taufe, Erstkommunion oder Firmung 
an diesem Festtage	� 1 Arbeitstag

Protokollnotiz zu Nr. 1:
Bei Niederkunft der Ehefrau besteht Anspruch auf Ar-
beitsbefreiung für 3 Arbeitstage (1 Arbeitstag aus Ab-
schnitt 1 / § 29 TVöD und 2 Arbeitstage aus der ergän-
zenden Regelung des Abschnitt 2.1. Nr. 1).

Protokollnotiz zu Nr. 3, 5 und 6:
Es wird übereinstimmend festgehalten, dass die Ar-
beitsbefreiungstatbestände der Nr. 3, 5 und 6 für die 
Beschäftigten der Gesellschaft für kirchliche Publizistik 
Mainz mbH & Co. KG (GKPM) Anwendung finden

Abschnitt 2.2.
Arbeitsbefreiung für Tätigkeit nach Art. 6 

Grundordnung
Wenn dienstliche oder betriebliche Gründe nicht ent-
gegenstehen, wird die Mitarbeiterin oder der Mitarbei-
ter unter Fortzahlung des Entgelts bis zu 5 Arbeitsta-
gen im Kalenderjahr von der Arbeit freigestellt für die 
Teilnahme an Tagungen einer Vereinigung im Sinne 
des Art. 6 „Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“, die berufli-
che und fachliche Interessen von Mitarbeitern auf diö-
zesaner, überdiözesaner, internationaler, Bundes- oder 
Landeebene vertritt, wenn die Mitarbeiterin oder der 
Mitarbeiter als Mitglied eines Vorstandes oder als De-
legierter teilnimmt; dies gilt auch für die Teilnahme an 
Sitzungen des Vorstandes einer solchen Vereinigung. 
Verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit auf mehr oder 
weniger als fünf Arbeitstage in der Woche, erhöht 
oder vermindert sich der Anspruch auf Freistellung 
entsprechend.

Protokollnotiz:
Es wird übereinstimmend festgehalten, dass Abschnitt 
2.2 für die Beschäftigten der Gesellschaft für kirchliche 
Publizistik Mainz mbH & Co. KG (GKPM) Anwen-
dung findet.

Abschnitt 2.3.
Arbeitsbefreiung wegen Funktion für 

Zusatzversorgung
Die Tätigkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern als Versichertenvertreter im Verwaltungsrat der 
KZVK oder einem vergleichbaren Organ einer anderen 
Zusatzversorgungseinrichtung ist dem Dienst gleich-
gestellt. Für diese Tätigkeit sind sie zur ordnungsge-
mäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwendigen 
Umfang von ihrer sonstigen Tätigkeit freizustellen.

Protokollnotiz:
Es wird übereinstimmend festgehalten, dass Abschnitt 
2.3 für die Beschäftigten der Gesellschaft für kirchliche 
Publizistik Mainz mbH & Co. KG (GKPM) Anwen-
dung findet.

Abschnitt 2.4.
Arbeitsbefreiung für die Teilnahme an Exerzitien

Für die Teilnahme an Exerzitien werden die pastoralen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu 5 Arbeitsta-
gen, die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis 
zu 3 Arbeitstagen im Kalenderjahr unter Fortzahlung 
des Entgelts von der Arbeit freigestellt. Der Anspruch 
auf Dienstbefreiung kann im Einverständnis zwischen 
Dienstgeber und Dienstnehmer/in auf das nächste Ka-
lenderjahr übertragen werden. Der Anspruch auf Frei-
stellung besteht für Lehrkräfte in der unterrichtsfreien 
Zeit.
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Abschnitt 2.5.
Arbeitsbefreiung für die Mitarbeit 

in der Jugendarbeit
Beschäftigte, die im Bistum Mainz Anspruch auf Son-
derurlaub aus dem 
1.	 rheinland-pfälzischen Landesgesetz zur Stär-

kung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit vom 
05.10.2001,

oder
2.	 dem Vierten Teil (Ehrenamt in der Jugendarbeit) 

des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbu-
ches (HKJGB) vom 01.01.2007

in der jeweils geltenden Fassung haben, erhalten be-
zahlten Sonderurlaub. Im übrigen gelten die Voraus-
setzungen des jeweiligen Gesetzes.

Anlage 13
Regelung über Vermögenswirksame Leistungen

Abschnitt 1
Ergänzend zu § 23 TVöD besteht gemäß den Voraus-
setzungen des Abschnitts 2 Anspruch auf Vermögens-
wirksame Leistung

Abschnitt 2
Für vor dem 01.01.2005 abgeschlossene VL-Verträge 
wird bis zum Vertragsablauf ein Leistungsbetrag in 
Höhe von 13,29 € für Vollbeschäftigte gewährt (Be-
sitzstandswahrung). Teilzeitbeschäftigte erhalten von 
dem Betrag den Teil, der dem Maß der mit Ihnen ver-
einbarten durchschnittlichen regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit entspricht.
 

Art. 3

Die folgende Beschlüsse der KODA werden zum glei-
chen Zeitpunkt außer Kraft gesetzt:
1.	 Beschäftigungszeit/Dienstzeit vom 14.12.1993 

(Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Mainz 
1994, Nr. 1, Ziff. 3, S. 3 ff.)  zuletzt in der Fassung 
vom 11.06.2003 (Kirchliches Amtsblatt für die Di-
özese Mainz 2003, Nr. 6, Ziff. 52, S. 51)

2.	 Regelung zu § 21 BAT (Ausschlussfrist) vom 
26.11.1983 (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese 
Mainz 1983, Nr. 19, Ziff. 215, S. 104 f.)

Art. 4

Der Beschluss tritt zum 01.01.2009 in Kraft.

Mainz, den 16.12.2008

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz

24.	 Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bistums-
KODA 
Kinderzulage aus dem Leistungsentgelt

Die Arbeitsvertragsordnung Bistum Mainz (AVO Bis-
tum Mainz) vom 02.11.2005 in der Neufassung dieser 
Amtsblattveröffentlichung wird um folgende Anlage 
ergänzt:

Anlage 14

Regelung zur Zahlung einer Kinderzulage aus dem 
Leistungsentgelt

Abschnitt 1
Das Gesamtvolumen nach § 18 Absatz 3 Satz 1 TVöD /
VkA wird in zwei Teilvolumen zu 0,7 und 0,3 getrennt. 
Das Teilvolumen von 0,7 steht gemäß den im übri-
gen unveränderten Voraussetzungen des § 18 TVöD/
VkA für das Leistungsentgelt zur Verfügung. Das 
Teilvolumen von 0,3 steht für die Kinderzulage nach 
Abschnitt 2 zur Verfügung.

Abschnitt 2
§ 1 Anspruchsberechtigung

(1)	 Eine monatliche Kinderzulage erhalten
1.	 Beschäftigte, die vor dem 01.10.2005 eingestellt 

waren, für alle Kinder, die nach dem 01.01.2006 
geboren sind, bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres des Kindes.

2.	 Beschäftigte, die nach dem 30.09.2005 neueinge-
stellt sind für alle Kinder bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres des Kindes.

Beschäftigte, die unter die Besitzstandsregelung des 
§ 5  Absatz 2 AVO fallen, erhalten die Zulage nach 
Ziff. 1.

(2)	 Steht dem anderen Elternteil aufgrund eines Be-
schäftigungsverhältnisses mit einem anderen öffent-
lichen oder kirchlichen Arbeitgeber für ein nach Ab-
satz 1 zu berücksichtigendes Kind ein kinderbezogener 
Entgeltbestandteil (Kinderzulage, Kinderkomponente, 
kinderbezogener Familienzuschlag, kinderbezogener 
Entgeltbestandteil im Ortszuschlag, Sozialzuschlag) 
zu, so entfällt der Anspruch nach Absatz 1.
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(3)	 Stehen beide Elternteile in einem Beschäftigungs-
verhältnis nach AVO Bistum Mainz, erhalten sie die 
Kinderzulage nach Absatz 1 für ein Kind maximal bis 
zur Höhe der Zulage für den regelmäßigen Beschäfti-
gungsumfang eines vergleichbaren Vollbeschäftigten.

(4)	 Liegt der Beschäftigungsumfang beider Eltern-
teile zusammengerechnet über dem Umfang der re-
gelmäßigen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten, erhält 
der Elternteil mit dem höheren Beschäftigungsumfang 
die Kinderzulage unter Berücksichtigung von Absatz 3 
in voller Höhe. Haben beide Elternteile den gleichen 
Beschäftigungsumfang, sollen sie erklären, welchem 
Elternteil die Kinderzulage zu leisten ist. Liegt eine 
solche Erklärung nicht vor, erfolgt die Zahlung an ein 
Elternteil nach Festsetzung des Dienstgebers. Die Aus-
zahlungsberechtigung kann jederzeit durch Antrag 
auf den anderen Elternteil wechseln. Der Antrag ist 
gemeinsam durch beide Elternteile zu stellen.

(5)	 Liegt der Beschäftigungsumfang beider Eltern-
teile zusammengerechnet unter dem Umfang der re-
gelmäßigen Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollbe-
schäftigten, erhält jeder Elternteil die Kinderzulage 
unter Berücksichtigung von Absatz 3 in der Höhe, wie 
sie dem Anteil seiner individuell vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeits-
zeit vergleichbarer Vollbeschäftigter entspricht.

§ 2 Kinderzulage

(1)	 Die Höhe der monatlichen Kinderzulage wird 
für das Folgejahr jährlich im Dezember auf der Basis 
des Teilvolumens nach Abschnitt 1 Satz 3 des Vorjah-
res und der zu berücksichtigenden Kinder errechnet. 
Das Teilvolumen nach Satz 1 ist gemäß Absatz 4 zu 
bereinigen.

(2)	 Die für die Kinderzulage zu berücksichtigenden 
Kinder sind die Kinder der  Anspruchsberechtigten 
nach § 1 Absatz 1. Die Zahl der zu berücksichtigenden 
Kinder ergibt sich aus der Anzahl der am 30.11. des 
Vorjahres zu berücksichtigenden Kinder.

(3)	 Die Summe des Teilvolumens nach Absatz 1 ist 
durch die Anzahl der Kinder nach Absatz 2 zu teilen. 
Der zwölfte Teil dieses Betrages ergibt die monatliche 
Kinderzulage für einen Vollbeschäftigten für das Fol-
gejahr mit der Maßgabe, dass dieser Betrag den Betrag, 
der einem vergleichbaren Beschäftigten als kinder-
bezogener Entgeltbestandteil im Rahmen der Besitz-
standswahrung nach AVO zusteht, nicht übersteigt.

(4)	 Wird das jährliche Teilvolumen durch die Zah-
lung der Kinderzulage im laufenden Jahr über- oder 
unterschritten, wird der Differenzbetrag mit dem 
Teilvolumen des Folgejahres verrechnet. Liegt ein 
Differenzbetrag nach Satz 1 am Ende der Laufzeit der 
Regelung vor, so wird die Differenz mit dem Gesamt-
volumen nach § 18 Absatz 3 Satz 1 des Folgejahres ver-
rechnet. Überträge können durch nicht vorhersehbare 
Schwankungen in der Zahl der zu berücksichtigenden 
Kinder entstehen.

(5)	 Die Kinderzulage wird der Leistungszulage bei 
der Feststellung der ständigen Monatsentgelte (§ 18 
Absatz 3 TVöD) und bei der Berechnung der Jahress-
onderzahlung (§ 20 TVöD) gleichgestellt.

(6)	 Die Kinderzulage ist zusatzversorgungspflichti-
ges Entgelt.

Protokollnotiz zu § 2:
Für die erstmalige Festlegung der monatlichen Kinder-
zulage dienen die Feststellungen des Dienstgebers zu 
Beginn der Regelung.

Abschnitt 3
Diese Regelung tritt am 01.01.2009 in Kraft und gilt bis 
zum 31.12.2010.

Mainz, den 16.12.2008

Karl Kardinal Lehmann
Bischof von Mainz
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